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Deutscher Arbeitskreis
für Hygiene in

der Zahnarztpraxis

Einführung

Der Deutsche Arbeitskreis für  Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)
hat seit 1989 Empfehlungen für die praktische Durchführung von Hygiene-
maßnahmen gegeben. Diese liegen jetzt als 6. Ausgabe des Hygieneleit-
fadens vor.

Verantwortlich für den Infektionsschutz ist der Zahnarzt, auch wenn er
die einzelnen Hygienemaßnahmen an seine Mitarbeiter delegieren kann.
Zur Durchführung des Infektionsschutzes ist der Zahnarzt auf die
Erkenntnisse der Wissenschaft und das daraus resultierende Angebot der
Industrie angewiesen. Beiden obliegt es, auf die wechselnde Infektions-
problematik möglichst schnell zu reagieren. Während der Bedrohung
durch HI-Viren (AIDS) inzwischen nur eine nachrangige Bedeutung ein-
geräumt wird, ist das Hepatitisproblem vor allem durch die zunehmen-
de Verbreitung von HC-Viren sehr aktuell. 

Ob Diphtherie- oder Tuberkulose-Erreger in der nächsten Zeit eine starke
Gefährdung darstellen, ist noch nicht entschieden. Gleiches gilt für
Legionellen und Prionen, Letztere die Erreger transmissibler spongi-
former Enzephalopathien (Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit).

Obwohl sich in den letzten Jahren zunehmend mehr Autoritäten der
Infektionsschutzthematik angenommen und eine Reihe von Regelwerken
bezüglich der Hygiene konzipiert haben, waren die juristischen Folgen
bei Nichtbeachtung eher undeutlich. Durch das Inkrafttreten des Infek-
tionsschutzgesetzes, der Biostoffverordnung und des Medizinprodukte-
gesetzes mit der Medizinprodukte-Betreiberverordnung werden jetzt die
Maßnahmen des Infektionsschutzes in der Zahnmedizin in eine vorran-
gige Position gerückt. Im vorliegenden Leitfaden werden die wichtigsten
Konsequenzen für die Zahnarztpraxis in dem neuen Kapitel „Rechtliche
Aspekte des Infektionsschutzes“ dargestellt. 

Der fachgerechten Aufbereitung von Medizinprodukten kommt im Sinne
des Infektionsschutzes vor erneuter Anwendung am Patienten große,
auch juristische Bedeutung zu. Mit  der erstmalig vorgenommenen
Risikobewertung und Einstufung von Medizinprodukten (Instrumenten)
ist dieser Vorgabe Rechnung getragen. 

Ein neues Kapitel dieser Ausgabe befasst sich mit der hygienischen War-
tung von Zusatzgeräten, die mit der Behandlungseinheit verbunden (z.B.
die Mehrfunktionsspritze) oder ungebunden sind (z.B. ein Röntgensensor).

Zu der  Mehrzahl der Themen sind tabellarische Ablaufpläne erstellt wor-
den, die vor allem den ausführenden Mitarbeitern die Aufgaben im Über-
blick erläutern und die Erstellung eines Hygieneplanes erleichtern.

Der DAHZ-Leitfaden befindet sich grundsätzlich in Übereinstimmung mit
den „Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin“ des Robert
Koch-Institutes, dem Hygieneplan der Bundeszahnärztekammer und den
berufsgenossenschaftlichen Regelwerken – konkretisiert oder ergänzt
aber manche der dort zwangsläufig allgemein gehaltenen Regeln, um
dem zahnmedizinischen Team eine praxisbezogene Hilfe anzubieten.
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Deutscher Arbeitskreis
für Hygiene in

der Zahnarztpraxis

Die durch die Biostoffverordnung vorgeschriebenen Arbeitsmedizini-
schen Vorsorgeuntersuchungen einschließlich gezielter Immunisierungs-
maßnahmen ergänzen die praktischen Hygieneempfehlungen.

Die lückenlose Umsetzung aller empfohlenen Infektionsschutzmaßnah-
men ist mit erheblichen Kosten verbunden. In der Zahnarztpraxis sollte
angestrebt werden, durch Systematisierung und Rationalisierung von
Arbeitsabläufen und durch Standardisierung von Arbeitsschritten oder
durch Weglassen unnötiger Maßnahmen (z.B. zuerst nasschemische und
danach thermische Desinfektion von Instrumenten) die zeitliche Bean-
spruchung des Personals und die Menge der verwendeten Arbeitsmittel
zu reduzieren, damit der Infektionsschutz zwar gewährleistet ist, die
Kosten aber nicht ins Uferlose getrieben werden.

Unser besonderer Dank gilt wiederum der Firma Schülke & Mayr GmbH,
die in uneigennützigem Sponsoring seit 1979 die Arbeit des DAHZ und
seit 1989 den Druck und die Distribution des Hygieneleitfadens ermöglicht.



Rechtliche Aspekte des Infektionsschutzes

Biostoffverordnung, Infektionsschutzgesetz und
Medizinprodukte-Betreiberverordnung
Der Infektionsschutz in der Zahnarztpraxis wird durch eine Viel-
zahl von Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien, Nor-
men und Empfehlungen geregelt. Neben den Berufsgenossen-
schaftlichen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit (früher: Unfallverhütungsvorschriften) sind das Arbeits-
schutzgesetz mit der Biostoffverordnung, das Infektionsschutzge-
setz und das Medizinproduktegesetz mit der Medizinprodukte-
Betreiberverordnung zentrale Fundstellen für die gesetzlichen
Pflichten des Praxisinhabers.

Biostoffverordnung

Der Praxisinhaber ist für die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz seiner
Mitarbeiter verantwortlich. Gemäß
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) muss
er die für seine Mitarbeiter mit ihrer
Tätigkeit verbundenen Gesundheits-
gefährdungen ermitteln und entspre-
chende Schutzmaßnahmen festlegen. 

Auf der Grundlage des ArbSchG
wurde u.a. die Verordnung über
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
Tätigkeiten mit biologischen Arbeits-
stoffen (Biostoffverordnung – Bio-
StoffV) erlassen. 

Nach der BioStoffV werden biologi-
sche Arbeitsstoffe, d.h. Mikroorganis-
men, die beim Menschen Infektionen,
sensibilisierende oder toxische Wir-
kung hervorrufen können, sowie die
Erreger transmissibler, spongiformer
Enzephalopathien, entsprechend dem
von ihnen ausgehenden Infektionsrisi-
ko in vier Risikogruppen 1 - 4 einge-
stuft. Für die biologischen Arbeits-
stoffe jeder Risikogruppe sind Sicher-
heitsmaßnahmen der Schutzstufen 1 - 4
festzulegen.

Bei Untersuchung und Behandlung
von Patienten in der Zahnarztpraxis
kommt es in der Regel allenfalls zu
Kontakten mit biologischen Arbeits-
stoffen (Mikroorganismen), bei denen
es eher unwahrscheinlich ist, dass sie
beim Menschen eine Erkrankung ver-
ursachen (Risikogruppe 1), aber auch
zu Kontakten mit biologischen Arbeits-

stoffen (Mikroorganismen), die zwar
eine Erkrankung beim Menschen her-
vorrufen können, bei denen aber eine
wirksame Vorbeugung und Behandung
möglich ist (Risikogruppe 2).

Deshalb ist zu beachten:

� Arbeitsverfahren und technische
Schutzmaßnahmen sind grundsätz-
lich so zu gestalten, dass biologi-
sche Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz
nicht freigesetzt werden.

� Der Praxisinhaber hat die erforder-
lichen Schutzmaßnahmen zur
Sicherheit und zum Gesundheits-
schutz der Beschäftigten festzule-
gen und eine „arbeitsbereichs- und
stoffbezogene Betriebsanweisung“
(Hygieneplan) zu erstellen und zur
Einsichtnahme auszulegen oder
auszuhängen.

� Die im vorliegenden Hygieneleit-
faden aufgeführten Schutzmaßnah-
men und Arbeitsverfahren erfüllen
die Anforderungen der Schutzstufe 2.

Infektionsschutzgesetz

Zweck des Infektionsschutzgesetzes
(IfSG) ist die Vorbeugung, frühzeitige
Erkennung und Verhinderung der 
Weiterverbreitung übertragbarer Krank-
heiten.

Im Rahmen dieses Gesetzes hat das
Robert Koch-Institut (RKI) u.a. die
Aufgabe, Richtlinien zur Vorbeugung,
Erkennung und Verhütung übertrag-
barer Krankheiten zu erstellen.

Deshalb ist zu beachten:

� Die zuständige Behörde kann
Kranken, Krankheitsverdächtigen,
Ansteckungsverdächtigen und Aus-
scheidern die Ausübung bestimm-
ter beruflicher Tätigkeiten ganz
oder teilweise untersagen.

� Zahnarztpraxen, Arztpraxen und
Praxen sonstiger Heilberufe, in
denen invasive Eingriffe vorge-
nommen werden, können durch
das Gesundheitsamt infektions-
hygienisch überwacht werden.

6
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Medizinprodukte-
Betreiberverordnung

Zahnärztliche Instrumente, auch
Handstücke und Turbinen, stellen
Medizinprodukte im Sinne des Medi-
zinproduktegesetzes (MPG) dar. 

Sie dürfen nur so angewendet 
werden, dass Sicherheit und Gesund-
heit von Patienten, Anwendern oder
Dritten nicht über ein medizinisch 
vertretbares Maß hinaus gefährdet
werden. Dabei spielt es keine Rolle,
ob es sich um Produkte zum mehrfa-
chen Gebrauch oder um Einmalpro-
dukte handelt.

Eine ordnungsgemäße Aufbereitung
von Medizinprodukten zur erneuten
Verwendung wird nach der Medizin-
produkte-Betreiberverordnung (§ 4
Abs. 2 Satz 3) dann vermutet, wenn
die gemeinsame Empfehlung des
Robert Koch-Institutes und des Bun-
desinstitutes für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) „Anforde-
rungen an die Hygiene bei der Aufbe-
reitung von Medizinprodukten“ be-
achtet wird. 

Obwohl sich letztgenannte Empfeh-
lung in Aufbau und Diktion haupt-
sächlich auf Probleme des Kranken-
hausbereiches bezieht und die korrek-
te Aufbereitung von Medizinproduk-
ten in der Zahnarztpraxis bereits
durch die „Anforderungen an die
Hygiene in der Zahnmedizin“ des
Robert Koch-Institutes umfassend
geregelt ist, mussten  dennoch  einige 

für die Zahnmedizin relevante Ergän-
zungen und veränderte Begriffsbe-
stimmungen in den Hygieneleitfaden
eingearbeitet werden.

Deshalb ist zu beachten:

� Medizinprodukte dürfen nur von
Personen angewendet werden, die
die dafür erforderliche Ausbildung
oder Kenntnis und Erfahrung besit-
zen. Auch mit der Instandhaltung
(Wartung, Inspektion, Instandset-
zung und Aufbereitung) von Medi-
zinprodukten dürfen nur Personen
beauftragt werden, die die erfor-
derliche Sachkenntnis, Vorausset-
zungen und die erforderlichen
Mittel zur ordnungsgemäßen Aus-
führung dieser Aufgabe besitzen.

� Medizinprodukte, deren Verfallda-
tum abgelaufen ist, dürfen nicht
angewandt werden.

� Der Praxisinhaber hat die Zustän-
digkeit für alle Schritte der Aufbe-
reitung zu regeln,  insbesondere
die zur Freigabe der aufbereiteten
Medizinprodukte berechtigten Per-
sonen  zu benennen, die Aufberei-
tungsverfahren und -bedingungen
festzulegen und schriftlich zu do-
kumentieren (Hygieneplan). Hin-
sichtlich der auf die Aufbereitung
folgenden erneuten Anwendung
hat eine schriftliche Risikobewer-
tung  und  Einstufung  von  Instru-

menten (Medizinprodukten) vor
der Aufbereitung zu erfolgen, aus
der hervorgehen muss, ob, wie oft
und mit welchen Verfahren die
jeweiligen Medizinprodukte bzw.
Produktgruppen aufzubereiten sind:

- unkritische Medizinprodukte, 
die lediglich mit intakter Haut in
Berührung kommen,

- semikritische Medizinprodukte,
die mit Schleimhaut oder krank-
haft veränderter Haut in Berüh-
rung kommen,

- kritische Medizinprodukte, die
die Haut oder Schleimhaut
durchdringen und dabei in Kon-
takt mit Blut, inneren Geweben
oder Organen kommen.

Ein Beispiel für die Risikobewertung
und Einstufung von Medizinprodukten
findet sich auf den Seiten 16 und 17.

� Ist die Anzahl der maximal mögli-
chen Aufbereitungen eines Medizin-
produktes vom Hersteller festge-
legt, muss eine entsprechende
Kennzeichnung des Medizinpro-
duktes erfolgen, damit für die Ent-
scheidung über eine erneute Auf-
bereitung die Anzahl und Art der
bereits durchgeführten Aufberei-
tungen erkennbar ist.
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� Die Aufbereitung von Einmalarti-
keln ist nach den geltenden Rechts-
vorschriften nicht verboten. Es
muss jedoch sichergestellt sein,
dass für den Patienten durch An-
wendung eines aufbereiteten Ein-
malartikels kein erhöhtes Gesund-
heitsrisiko besteht. Für die Zahn-
arztpraxis wird die Aufbereitung
von Einmalartikeln nicht empfoh-
len.

� Für die Reinigung, Desinfektion
und Sterilisation von Medizinpro-
dukten sind, unter Beachtung der
Angaben des Herstellers (Produkt-
verträglichkeit), validierte Verfah-
ren anzuwenden, wobei die Vali-
dierung der Verfahren hinsichtlich
Eignung und Wirksamkeit dem
Medizinprodukt und seiner Risiko-
bewertung angemessen sein soll.
Dies bedeutet, dass für alle Aufbe-
reitungsschritte dokumentierte Ver-
fahren anzuwenden sind, die
gewährleisten, dass die vorgegebe-
nen Ziele – Sauberkeit, Keimarmut
und Abwesenheit pathogener Erre-
ger bzw. Keimfreiheit – mit jedem
jeweils durchgeführten Prozess
erreicht wurden. 

� Für Sterilisationsverfahren und
maschinelle Reinigungs- und Des-
infektionsverfahren sind neben
den Standardarbeitsanweisungen
(Hygieneplan) die Überwachungs-,
Kontroll- und Warnsysteme der
Maschinen die Voraussetzungen
einer gesicherten Aufbereitung.
Die Qualität der maschinellen Auf-
bereitung wird in Abhängigkeit
vom jeweiligen Verfahren der Rei-
nigung/Desinfektion bzw. Sterilisa-
tion sichergestellt durch

- Prüfung vor Inbetriebnahme
bzw. nach Wartungsmaßnah-
men (z. B. durch den Aufsteller 
oder Reparaturservice),

- Routineprüfungen durch den 
Betreiber z.B. mittels Chemo-
indikatoren, elektronischer oder 
optischer Kontrolle der Zyklus-
parameter, 

- periodische Prüfungen mit Bio-
indikatoren (z. B. durch Hygie-
neinstitut).

� Manuelle Reinigungs- und Desin-
fektionsverfahren müssen nach do-
kumentierten Standardarbeitsan-
weisungen (Hygieneplan) mit auf
Wirksamkeit geprüften, auf das
Medizinprodukt abgestimmten 
Mitteln und Verfahren durchgeführt
werden.

� Die Aufbereitung (Reinigung, Des-
infektion, gegebenenfalls Sterilisa-
tion) endet mit der Freigabe der
Instrumente/Medizinprodukte zur
erneuten Anwendung, wenn

- die bei der Aufbereitung ermit-
telten Prozessparameter mit den
jeweiligen Vorgaben übereinge-
stimmt haben (z.B. Protokoll-
druck, Chemoindikatoren, Kon-
zentration und Einwirkzeit von
Desinfektionsmitteln), 

- eventuelle Verpackungen unver-
sehrt und trocken sind und ggf.
mit Angaben für eine nutzungs-
relevante Identifizierung des
Medizinproduktes versehen sind, 

- eventuelle Verpackungen mit
Sterilisierdatum/Chargennummer
und Sterilgutlagerfrist bzw. Ver-
falldatum gekennzeichnet sind,

- Medizinprodukte, die nur eine
begrenzte Anzahl von Aufberei-
tungen durchlaufen dürfen, ent-
sprechend gekennzeichnet sind.

� Die für die Zahnmedizin relevan-
ten Vorgaben aus der gemeinsam
von RKI und BfArM formulierten
Empfehlung „Anforderungen an
die Hygiene bei der Aufbereitung
von Medizinprodukten“ sind  in die
Empfehlungen dieses Hygiene-
leitfadens eingearbeitet.
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Grundsatz der Nichtkontamination

Die bei der zahnärztlichen Behandlung immer vorhandene Mög-
lichkeit der mikrobiellen Kontamination und Infektionsgefahr
muss durch gezielte vorbeugende Maßnahmen schon vor ihrem
Auftreten reduziert oder ausgeschaltet werden.

Hierzu gehören:

� Beurteilung der mit der zahnärzt-
lichen Tätigkeit verbundenen
Gesundheitsgefahren und Festle-
gung entsprechender Schutzmaß-
nahmen,

� sorgfältige Anamnese vor der
Behandlung, die gezielt vom 
Patienten ausgehende infektions-
relevante Risiken erfasst und ab-
schätzbar macht,

� Vermeidung von Verletzungen,

� Schematisierung und systemati-
sche Durchführung von Arbeits-
abläufen mit dem vorrangigen
Ziel der Nichtkontamination.

Der Grundsatz der 
Nichtkontamination 
umfasst insbesondere …

� Berührungs- und Greifdisziplin,

� Vermeidung der Handberührung
von Bedienteilen an der Aus-
rüstung, z.B. durch Fußschalter,

� rationelles Instrumentieren,

� systematische Absaug- und Halte-
technik zur Verringerung der
keim- und schadstoffhaltigen
Aerosolwolke bei Spraybenutzung,

� Verwendung von Barrieren wie
Schutzkleidung, Handschuhe,
Mund-/Nasenschutz, Brille (mög-
lichst mit Seitenschutz),

� Anwendung von Spanngummi
(Kofferdam),

� Ersetzen manueller Tätigkeiten im
Mund (auch mit Handschuhen)
durch den Einsatz von Instrumen-
ten, 

� unfallsichere Entsorgung durch
geeignete Abfall- und Entsor-
gungsbehälter, z.B. für benutzte
Injektionskanülen.
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Der Deutsche Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnarztpraxis hat gleich-
zeitig mit den ersten Empfehlungen 1989 ein Farbcodesystem übernom-
men, das die verschiedenen Hygienebereiche in der Zahnarztpraxis
abdeckt. 

Es soll dem Team, vor allem den für die Durchführung der Hygiene-
maßnahmen verantwortlichen Zahnmedizinischen Fachangestellten
(ZFA), eine Erleichterung bei der Anwendung der verschiedenen
Arbeitsmittel in den einzelnen Hygienebereichen bringen.

Farbcode-System

Haut + HändeROSA

SpezialbereicheGELB

SonstigesGRAU

InstrumenteBLAU

FlächenGRÜN

§
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Mundhöhlen-Antiseptik

Neben der mechanischen Mundreini-
gung stellen antiseptische Maßnah-
men eine Möglichkeit zur Reduzie-
rung der Keimbelastung im Speichel
und auf der Schleimhaut dar. Die Anti-
septik ist daher eine wichtige Maß-
nahme im Rahmen der Infektionspro-
phylaxe.

Die prophylaktische Antiseptik soll
das Eindringen von Mikroorganismen
in primär sterile Körperbereiche bei
schleimhautdurchtrennenden Maß-
nahmen verhüten und damit einer
lokalen Infektion oder Bakteriämie
vorbeugen. 

Obwohl es bei nahezu allen zahnme-
dizinischen Behandlungsmaßnahmen
zu Verletzungen der Schleimhaut
kommen kann, wird eine Antiseptik
vor einfachen invasiven Maßnahmen
in Anbetracht der wirksamen natür-
lichen Infektionsabwehr in der Mund-
höhle nicht allgemein als erforderlich
angesehen. 

Da aber bei zahnärztlichen Eingriffen
die Gefahr einer vorübergehenden
Bakteriämie besteht, die für immun-
geschwächte Patienten und Personen
mit bekanntem Endokarditisrisiko eine
ernstzunehmende Gefährdung dar-
stellt, ist aus prophylaktischen Grün-
den für Patienten mit einem erhöhten
Infektionsrisiko die generelle Durch-
führung antiseptischer Maßnahmen
(in Verbindung mit einer antibioti-
schen Prophylaxe) zu empfehlen. 

Außerdem wird durch antiseptische
Spülungen der Mundhöhle die Gefahr
einer Weitergabe von Krankheitserre-
gern über das Aerosol vermindert.

Unter Antiseptik versteht man die Anwendung antimikrobieller
Substanzen (Antiseptika) an der möglichen Eintrittspforte von
Krankheitserregern (Haut, Schleimhaut, Wunde) oder auf chirur-
gisch freigelegten Flächen.

Deshalb ist zu beachten: 

� Mögliche Infektionsrisiken für
Patienten und Praxispersonal sind
durch anamnestische Befragung
vor Behandlungsbeginn zu er-
mitteln.

� Mundhöhlen-Antiseptik wird emp-
fohlen

– vor zahnärztlicher Behandlung
von Patienten mit einem erhöh-
ten Infektionsrisiko (immun-
geschwächte Patienten, Patien-
ten mit bekanntem Endo-
karditisrisiko oder alloplas-
tischen Implantaten mit direk-
tem Kontakt zum Blutkreislauf), 

– vor und ggf. nach umfangrei-
chen chirurgischen Behandlun-
gen, ggf. auch vor Injektionen
bei Patienten aus den vorge-
nannten Risikogruppen,

– als ergänzende Maßnahme bei
fehlender mechanischer Zahn-
reinigung (Kieferimmobilisation,
psychische Erkrankung, hohes
Alter).

� Die Präparate müssen als Arznei-
mittel für die Mundhöhlen-Anti-
septik zugelassen sein.

� Für die Mundhöhlen-Antiseptik
kommen Präparate auf Basis fol-
gender Wirkstoffe in Frage: 

– Cetylpyridiniumchlorid

– Chlorhexidin

– Hexetidin

– Octenidin

– Polyvinylpyrrolidon-Iod

� Antiseptische Maßnahmen werden
mittels präparategetränkter Tupfer
oder durch gezieltes Besprühen
bzw. Spülen der Mundhöhle
durchgeführt.

� Die Einwirkzeiten sind den Anga-
ben der Hersteller zu entnehmen
und schwanken im Allgemeinen
zwischen 30 und 120 Sekunden.

� Bei Eingriffen und Behandlungen
mit einer Dauer von über 30 Minu-
ten sind die antiseptischen Maß-
nahmen zu wiederholen.
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Händehygiene

Bei der zahnärztlichen Behandlung
und bei damit zusammenhängenden
klinischen Maßnahmen ist die mikro-
bielle Kontamination der Hände von
Zahnarzt und Mitarbeitern durch den
Patienten oft unvermeidbar.

Von kontaminierten Händen geht
somit eine Infektionsgefahr für den
Patienten, den Zahnarzt und das 
Praxispersonal aus.

Die wichtigsten "Instrumente" am zahnärztlichen Behandlungs-
platz sind die Hände. Deshalb kommt ihrer systematischen 
Reinigung, Desinfektion und Pflege im Sinne des Infektions- und
Hautschutzes eine besondere Bedeutung zu. Zu Handschuhen
wird wegen ihrer bedeutenden Schutzfunktion eine gesonderte
Empfehlung gegeben. 

Deshalb ist zu beachten: 

� Die Pflicht zur Händehygiene gilt
für alle an der Patientenbehand-
lung und an den damit zusammen-
hängenden klinischen Maßnah-
men beteiligten Personen.

� Uhren und Schmuck an Händen
und Unterarmen müssen vor 
Arbeitsbeginn abgelegt werden. 
Fingernägel müssen kurzgehalten
und unlackiert sein.  

� Vor der allgemeinen Arbeitsvor-
bereitung (z.B. morgens und nach-
mittags) sowie bei Verschmutzun-
gen der Hände während der Arbeit
ist eine Reinigung mit einem Flüs-
sigwaschpräparat zweckmäßig.  

� Für die Händereinigung sind nur
flüssige Waschpräparate und
Handtücher zum Einmalgebrauch
geeignet. 

� Vor der Arbeitsplatzvorbereitung
im Behandlungsbereich ist eine
hygienische Händedesinfektion
mit einem geeigneten Händedesin-
fektionsmittel notwendig.

� Vor dem An- und nach dem Aus-
ziehen von Handschuhen ist eine
hygienische Händedesinfektion
durchzuführen.   

� Vor und nach nichtchirurgischer
Behandlung sowie nach erfolgter
Arbeitsplatzwartung ist eine hygie-
nische Händedesinfektion notwen-
dig. Bei kurzärmeliger Schutz-
kleidung sind auch die Unterarme
zu desinfizieren.

� Ein umfangreicher chirurgischer
Eingriff verlangt eine chirurgische
Händedesinfektion. Dies gilt nur
für die unmittelbar an der chirurgi-
schen Behandlung Beteiligten.

� Für die routinemäßige Desin-
fektion sollen alkoholische Präpa-
rate bevorzugt werden, die gleich-
zeitig folgende Kriterien erfüllen:

– zugelassen als Arzneimittel 
(Zulassungsnummer)

– DGHM-Zertifizierung
– HBV-/HCV-/HIV-Wirksamkeit.

� Wegen der Verkeimungsgefahr bei
der Wiederbefüllung von Spen-
dern für Wasch- und Desinfek-
tionsmittel empfiehlt sich die Ver-
wendung von Einmalbehältern.

� Je nach Hauttyp und Jahreszeit
können schwach oder stark rück-
fettende Desinfektionsmittel ge-
wählt werden. 

In Problemfällen ist ein Derma-
tologe zu konsultieren.

� Eine gute Händepflege ist wichtig.
Gemeinschaftlich verwendete Pfle-
gemittel dürfen nur aus Spendern
oder Tuben entnommen werden.

� In jeder Praxis müssen die Haut-
schutzmaßnahmen in einer Be-
triebsanweisung (Hygieneplan)
dokumentiert werden.
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Handschuhe

Die Verwendung von Handschuhen verringert das Kontami-
nationsrisiko für alle an der zahnärztlichen Behandlung mittel-
oder unmittelbar beteiligten Personen und ist grundsätzlich zu
empfehlen.

Bei der zahnärztlichen Behandlung
und bei damit zusammenhängenden
klinischen Maßnahmen ist die mikro-
bielle Kontamination der Hände von
Zahnarzt und Mitarbeitern durch den
Patienten oft unvermeidbar. 

Von kontaminierten Händen geht
somit eine Infektionsgefahr für den
Patienten, den Zahnarzt und das Per-
sonal aus. 

Trotz gehäufter Hautunverträglichkei-
ten durch das Tragen von Latex-Hand-
schuhen kann auf den Schutz durch
Handschuhe nicht verzichtet werden.

Deshalb ist zu beachten:
� Handschuhe müssen nur getragen

werden, wenn der Zahnarzt und
seine Mitarbeiter mit Blut, anderen
Körperflüssigkeiten oder infektiö-
sen Substanzen in Kontakt kom-
men können oder ein Infektions-
risiko bekannt ist.

� Die Handschuhe müssen auf trok-
kene Hände gezogen werden.

� Bei Patientenwechsel sollten je-
weils neue Handschuhe verwen-
det werden. Verunreinigte Hand-
schuhe sind in jedem Fall zu
wechseln.

� Eine Desinfektion von unversehr-
ten Handschuhen kann nur ver-
antwortet werden, wenn deren
Desinfizierbarkeit entsprechend
den Grundsätzen des DAHZ für
die hygienische Händedesinfek-
tion durch den Hersteller nachge-
wiesen ist.  

� Die Dichtigkeit von Handschuhen
nimmt bei längerer Benutzungs-
dauer generell ab. Dies macht
einen rechtzeitigen Wechsel erfor-
derlich.

Selbstverständlich müssen wäh-
rend der Behandlung beschädigte
Handschuhe sofort ausgetauscht
werden (nach ebenfalls erneuter
Händedesinfektion).

� Umfangreiche chirurgische Eingrif-
fe machen das Tragen von sterilen
Handschuhen erforderlich.

� Zum Schutz stark immunge-
schwächter Patienten, die einem
erhöhten Infektionsrisiko unterlie-
gen, sind sterile Handschuhe
erforderlich.

� Vor dem Anlegen und nach dem
Ausziehen von Handschuhen ist
eine hygienische Händedesinfek-
tion notwendig.

� Umfangreiche chirurgische Eingrif-
fe erfordern vor dem Anlegen der
sterilen Handschuhe eine chirurgi-
sche Händedesinfektion.

� An Handschuhe im Sinne dieser
Empfehlung sind die folgenden
Anforderungen zu stellen: 

– gute Passform in abgestuften
Größen

– dicht gegenüber Mikroorganis-
men

– dicht und unempfindlich gegen-
über Flüssigkeiten, die im zahn-
medizinischen Bereich verwen-
det werden 

– Erhaltung der Taktilität, gute
Griffigkeit, kein Kleben, kein
Rutschen

– gute Hautverträglichkeit

– kein allergenes Potential

Alle Handschuhe sollen der Euro-
päischen Norm EN 455 ent-
sprechen.

� Latexhandschuhe müssen ungepu-
dert und proteinarm sein.

� Handschuhtragen entbindet nicht
von der Pflicht, alle begleitenden
Hygienemaßnahmen durchzuführen.

� Beim Reinigen von Instrumenten
sowie beim Reinigen und Desinfi-
zieren von Flächen müssen wider-
standsfähige, flüssigkeitsdichte
Schutzhandschuhe getragen wer-
den (BG-Vorschrift C 8).
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Risikobewertung von 
Medizinprodukten

Medizinprodukte
(hier: Dentalinstrumente)

Reinigung/
Desinfektion

Sterilisation

i.d.R. ohne Bedeutung für die Zahnarztpraxis: 
Patienten mit Verdacht auf oder klinischer Erkrankung an einer übertragbaren 
spongiformen Enzephalopathie (CJK, vCJK, usw.) sind in Einrichtungen zu behandeln, 

semikritisch A
ohne besondere Anforderungen
an die Aufbereitung 

semikritisch B
mit erhöhten Anforderungen
an die Aufbereitung

kritisch A
ohne besondere Anforderungen 
an die Aufbereitung 

kritisch B
mit erhöhten Anforderungen
an die Aufbereitung

Durchführung:
Dentalhygienikerin, Zahnmedizinische
Fachangestellte, Zahnarzthelferin, 
Stomatologische Schwester oder Person
mit gleichwertiger Ausbildung

kritisch C
mit besonders hohen Anforderungen 
an die Aufbereitung

Instrumente für Maßnahmen, bei denen es 
zu keinem Kontakt mit Schleimhaut, krank-
haft veränderter Haut oder Blut kommt

Handinstrumente für allgemeine, präventive,
restaurative oder kieferorthopädische 
(nichtinvasive) Maßnahmen

Zusatzgeräte ohne Austritt von Flüssigkeiten
und/oder Luft oder Partikeln 

rotierende oder oszillierende Instrumente 
für allgemeine, präventive, restaurative 
oder kieferorthopädische (nichtinvasive) 
Maßnahmen 

Übertragungsinstrumente für 
allgemeine, restaurative oder 
kieferorthopädische Behandlung 

Zusatzgeräte mit Austritt von Flüssigkeiten
und/oder Luft oder Partikeln 

Instrumente und Hilfsmittel für chirurgische,
parodontologische oder endodontische 
(invasive) Maßnahmen

rotierende oder oszillierende Instrumente 
für chirurgische, parodontologische oder 
endodontische Maßnahmen

Übertragungsinstrumente für 
chirurgische, parodontologische oder 
endodontische Behandlung 

kritische Medizinprodukte Medizinprodukte, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit Blut, 
inneren Geweben oder Organen kommen (einschliesslich Wunden) und Medizinprodukte zur 
Anwendung von Blut, Blutprodukten und anderen sterilen Arzneimitteln 

semikritische Medizinprodukte Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(•)
optional

•

(•)
optional

•

•

•

(•)
optional

•

•

•

•

•

•

unkritische Medizinprodukte Medizinprodukte, die lediglich mit intakter Haut in Berührung kommen
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Aufbereitungsverfahren/Aufbereitungsschritte

die über geeignete Möglichkeiten der Infektionsprävention verfügen. Die Aufbereitung darf nur in
Einrichtungen mit extern zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 13 485 /13 488
durchgeführt werden (Zentralsterilisation eines Krankenhauses o. ä.) 

entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG)

oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren mit geeignetem Instrumentendesinfektionsmittel

entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) und – vom Deutschen Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnarztpraxis
empfohlen – anschliessend Dampfsterilisation (unverpackt auf Trays, Siebschalen, Tabletts oder verpackt in Sterilisiergutverpackung)

oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren mit geeignetem Instrumentendesinfektionsmittel und 
anschliessend Dampfsterilisation (unverpackt auf Trays, Siebschalen, Tabletts oder verpackt in Sterilisiergutverpackung)

Wischdesinfektion mit geeignetem alkoholbasiertem Flächendesinfektionsmittel, anschliessend thermisches Reinigungs- 
und Desinfektionsgerät (RDG) und Dampfsterilisation (unverpackt) abnehmbarer Geräteteile, wenn vom Hersteller zugelassen.

entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) und anschliessend Dampfsterilisation (unverpackt in Ständern, 
Schalen oder verpackt in Sterilisiergutverpackung). Kennzeichnung falls notwendig

oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren mit geeignetem Instrumentendesinfektionsmittel für rotierende oder 
oszillierende Instrumente (ggf. mit Korrosionsschutz) und anschliessend Dampfsterilisation (unverpackt in Ständern, Schalen 
oder verpackt in Sterilisiergutverpackung). Kennzeichnung falls notwendig

mit Aufbereitungsgerät
entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, Pflege (Ölung) der Innenteile

oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, Pflege (Ölung) der Innenteile 

ohne Aufbereitungsgerät
Aussenreinigung und -desinfektion (Wischdesinfektion mit geeignetem alkoholbasiertem Flächendesinfektionsmittel), 
anschliessend Innenreinigung und -pflege (Ölung), auch in Geräten unter Rotation der beweglichen Innenteile, 
abschliessend Dampfsterilisation (unverpackt)

Wischdesinfektion mit geeignetem alkoholbasiertem Flächendesinfektionsmittel, anschliessend thermisches Reinigungs- und 
Desinfektionsgerät (RDG) und Dampfsterilisation (unverpackt) abnehmbarer Geräteteile, wenn vom Hersteller zugelassen. 
Bei Arbeitsteilen mit Hohlräumen vorzugsweise Verfahren mit Sterilisationszyklus B (fraktioniertes Vakuumverfahren)

entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) 
und anschliessend Dampfsterilisation (verpackt in Sterilisiergutverpackung)

oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren mit geeignetem Instrumentendesinfektionsmittel 
und anschliessend Dampfsterilisation (verpackt in Sterilisiergutverpackung)

entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) 
und anschliessend Dampfsterilisation (verpackt in Sterilisiergutverpackung). 
Kennzeichnung falls notwendig

oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren mit geeignetem Instrumentendesinfektionsmittel für rotierende 
oder oszillierende Instrumente (ggf. mit Korrosionsschutz) 
und anschliessend Dampfsterilisation (verpackt in Sterilisiergutverpackung). Kennzeichnung falls notwendig

mit Aufbereitungsgerät
entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, Pflege (Ölung) der Innenteile 
und anschliessend Dampfsterilisation in Sterilisiergutverpackung

oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, Pflege (Ölung) der Innenteile
und anschliessend Dampfsterilisation in Sterilisiergutverpackung 

ohne Aufbereitungsgerät
Aussenreinigung und -desinfektion (Wischdesinfektion mit geeignetem alkoholbasiertem Flächendesinfektionsmittel), 
anschliessend Innenreinigung und -pflege (Ölung), auch in Geräten unter Rotation der beweglichen Innenteile, 
abschliessend Dampfsterilisation in Sterilisiergutverpackung
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Instrumente

Handinstrumente für allgemeine, präventive,
restaurative oder kieferorthopädische (nicht-
invasive) Maßnahmen
Die hygienische Instrumentenaufbereitung ist ein wesentlicher
Bestandteil der Praxishygiene, indem der Gefahr von Kreuzinfek-
tionen vorgebeugt wird.

Die mikrobielle Kontamination von
Handinstrumenten für nichtinvasive Maß-
nahmen erfolgt unmittelbar durch Kon-
takt mit Geweben, Blut und Speichel des
Patienten, Aerosolen sowie mittelbar
durch Kontakt der Hände von Zahnarzt
und Mitarbeitern und mit anderen konta-
minierten Instrumenten, Gegenständen
und Substanzen.

Der Umgang mit kontaminierten Instru-
menten gefährdet Zahnarzt und Personal,
vor allem durch Schnitt- und Stichverlet-
zungen. Nicht oder fehlerhaft aufbereitete
Instrumente gefährden nachfolgende
Patienten durch Kreuzkontamination.

Deshalb ist zu beachten: 

� Nicht nur benutzte, sondern auch
offen bereitgestellte Instrumente sind
als mikrobiell kontaminiert anzusehen
und müssen ausnahmslos hygienisch
aufbereitet werden. Der Transport
zum Aufbereitungsort muss so erfol-
gen, dass das Personal nicht gefährdet
wird.

� Die Aufbereitung der Handinstrumen-
te kann in Maschinen mit validierba-
ren Programmabläufen oder durch
manuelles Eintauchverfahren (nass-
chemisch) mit dokumentierter Stan-
dardarbeitsanweisung (Hygieneplan)
erfolgen. 

Gegebenenfalls sind die Instrumente
vor der Aufbereitung zu zerlegen.

� Der maschinellen Aufbereitung in
thermischen Desinfektions- und Reini-
gungsautomaten, welche Erreger über-
tragbarer Krankheiten abtöten bzw.
inaktivieren, ist der Vorzug zu geben.
Die Trockenlagerung der benutzten
Instrumente bis zur Aufbereitung in
der Maschine sollte 6 Stunden nicht
überschreiten. Die Reinigung und
Desinfektion muss unter Beachtung
der Herstellerangaben (z.B. chemische
Zusatzmittel) erfolgen.

� Eine alternative Aufbereitung kann mit
Hilfe des manuellen Eintauchverfah-
rens erfolgen (nasschemisches Verfah-
ren). Das verwendete Instrumenten-
desinfektionsmittel muß DGHM-zertifi-
ziert und HBV-/HCV-/HIV-wirksam
sein. Aldehydische Präparate sind zu
bevorzugen. Aus Gründen des Arbeits-
schutzes können – gleiches Wirkungs-
spektrum vorausgesetzt – aldehydfreie
Desinfektionsmittel verwendet werden.

Grobe Verschmutzungen (z.B. Blut)
müssen ggf. vorher mit Zellstoff oder
Wasser und Bürste entfernt werden.

� Bei der Anwendung des manuellen
Eintauchverfahrens (nasschemisches
Verfahren) ist darauf zu achten, dass
die Instrumente blasenfrei abgelegt
werden. Die Lösung muß alle Innen-
und Aussenflächen bedecken.

� Die Wirkung chemischer Verfahren
wird durch die Anwendung von Ultra-
schall verstärkt. Vor der Ultraschallan-
wendung sollte man sich über die
Ultraschalltauglichkeit der eingesetzten
Instrumente und Desinfektionsmittel
beim Hersteller informieren.

� Desinfektionsmittel-Lösungen sollten
täglich erneuert werden, es sei denn,
der Hersteller weist gutachterlich eine
längere Verwendung auch bei sicht-
barer Blutbelastung aus.

� Nach Ablauf der Desinfektionszeit
werden die Instrumente unter fließen-
dem Leitungswasser, entmineralisier-
tem oder destilliertem Wasser abge-
spült, auf Rückstände kontrolliert, ggf.
nachgereinigt. Falls nachgereinigt
wird, muss erneut desinfiziert werden.
Nach dem Abspülen mit einem Einmal-
oder Einweghandtuch abtrocknen.

� Nach der Reinigung und Desinfektion
sind die Instrumente auf Unversehrt-
heit bzw. Funktionstüchtigkeit zu kon-
trollieren, gegebenenfalls Instrumente
aussortieren (z.B. wegen Korrosion).

� Instrumenten-Reinigungsbürsten wer-
den wie Instrumente aufbereitet.

� Das sich an die Desinfektion und Rei-
nigung anschließende Sterilisationsver-
fahren ist auch bei unverpackten
Handinstrumenten für nichtinvasive
Behandlungen eine empfehlenswerte
Maßnahme im Sinne des erhöhten
Patientenschutzes. Die anschließende
Sterilisation soll auf jeden Fall erfol-
gen, wenn zur Desinfektion ein nass-
chemisches Verfahren angewendet
wird.

� Bei der Wahl des Desinfektionsverfah-
rens, der Desinfektionspräparate und
des Sterilisationsverfahrens sind die
Materialverträglichkeitshinweise der
Herstellerfirmen zu beachten. 

� Ist die Anzahl der maximal möglichen
Aufbereitungen eines Instrumentes
vom Hersteller festgelegt, muss eine
Kennzeichnung erfolgen, aus der die
Anzahl und Art der bereits durchge-
führten Aufbereitungen erkennbar ist.

� Die Aufbereitung endet mit der Freiga-
be des Instrumentes zur erneuten
Anwendung. Wurden bei der Aufberei-
tung Abweichungen von einem kor-
rekten Prozessablauf festgestellt, sind
diese Instrumente nach Behebung des
Fehlers einem erneuten Prozessdurch-
lauf zu unterziehen.

� Die Lagerung von Handinstrumenten
für nichtinvasive Maßnahmen muss
kontaminationsgeschützt (z. B. in ge-
schlossenen Schubladen) erfolgen.
Unverpackt sterilisierte Instrumente
verlieren beim Einsortieren in Schubla-
den ihre Sterilität und sind lediglich als
keimarm zu bezeichnen, d.h. noch
ausreichend sicher für den bestim-
mungsgemäßen Gebrauch.

� Sollen die Handinstrumente verpackt
sterilisiert werden, gelten die im Kapi-
tel „Sterilisation“ angegebenen Ver-
packungsarten und die Richtwerte für
die Sterillagerung bzw. Resterilisation.
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Instrumente
Rotierende oder oszillierende Instrumente
Die hygienische Aufbereitung und Lagerung rotierender oder
oszillierender Instrumente für die Präparation sowie Oberflächen-
bearbeitung von Zahnhartsubstanzen und Restaurationen erfolgt
nach den gleichen Prinzipien wie bei den nichtinvasiven Hand-
instrumenten (siehe Seite 18). Die hygienische Aufbereitung rotie-
render oder oszillierender Instrumente, die steril zur Anwendung
kommen müssen, muss nach den gleichen Prinzipien wie bei den
Handinstrumenten zur chirurgischen, parodontologischen oder
endodontischen Behandlung erfolgen (siehe Seite 22). 

Die mikrobielle Kontamination von
rotierenden oder oszillierenden Den-
talinstrumenten erfolgt unmittelbar
durch Kontakt mit Zahnsubstanzen,
Speichel und Blut des Patienten,
durch Aerosol sowie mittelbar durch
den Kontakt mit anderen Instrumen-
ten, Gegenständen und Substanzen.

Somit gehen von diesen Instrumenten
Infektionsgefahren für den Patienten,
den Zahnarzt und das Personal aus.

Deshalb ist zu beachten: 

� Rotierende oder oszillierende
Instrumente müssen desinfiziert,
gereinigt und getrocknet werden
und sollten sterilisiert werden.

� Ist die Anzahl der maximal mög-
lichen Aufbereitungen eines Instru-
mentes vom Hersteller festgelegt,
muss eine Kennzeichnung erfol-
gen, aus der die Anzahl und Art der
bereits durchgeführten Aufberei-
tungen erkennbar ist.

� Rotierende oder oszillierende
Instrumente sind nach Benutzung
einem thermischen Desinfektions-
und Reinigungsverfahren zu unter-
ziehen oder in eine geeignete Des-
infektions- und Reinigungslösung,
ggf. mit Korrosionsschutz, abzulegen.

� Das sich an die Desinfektion und
Reinigung anschließende Sterilisa-
tionsverfahren dient bei rotieren-
den oder oszillierenden Instrumen-
ten dem erhöhten Patientenschutz.
Eine Verpackung ist nicht notwendig.

� Da die Materialeigenschaften rotie-
render oder oszillierender Instru-
mente sehr unterschiedlich sind,
sollten Fabrikate bevorzugt wer-
den, für deren hygienische Aufbe-
reitung vom Hersteller sachgerech-
te Hinweise gegeben werden. Bei
materialtechnischen Problemen
sind Einweginstrumente zu bevor-
zugen.

� Für die Desinfektion sind nur fol-
gende Verfahren anzuwenden:

– thermische Desinfektions- und
reinigungsverfahren, welche die
Erreger übertragbarer Krankhei-
ten abtöten bzw. inaktivieren.

– chemische Verfahren, welche die
Anforderungen der DGHM an
die Instrumentendesinfektion er-
füllen und HBV-/HCV-/HIV-
wirksam sind. 

Die desinfizierende und reinigende
Wirkung chemischer Verfahren
wird durch die Anwendung von
Ultraschall verstärkt. Vor der Ultra-
schallanwendung sollte man sich
über die Ultraschall-Tauglichkeit
der eingesetzten Instrumente und
Desinfektionsmittel beim Hersteller
informieren.

� Instrumente, die einem thermi-
schen Desinfektions- und Reini-
gungsverfahren unterzogen wer-
den, müssen anschließend kontrol-
liert, ggf. nachgereinigt und erneut
thermisch desinfiziert werden.

� Sofern eine nasschemische Desin-
fektion durchgeführt wird, werden
die Instrumente auf Rückstände
kontrolliert, ggf. nachgereinigt,
dann erneut desinfiziert, abgespült
und mit Einmal- oder Einweghand-
tüchern getrocknet. Anschließend
soll eine Sterilisation erfolgen.

� Instrumenten-Reinigungsbürsten
müssen desinfiziert werden.

� Nach der Reinigung und Desinfek-
tion sind die Instrumente auf Un-
versehrtheit bzw. Funktionstüchtig-
keit zu prüfen und ggf. von einer
weiteren Verwendung auszuschlie-
ßen (z.B. wegen Korrosion).

� Zur Sterilisation müssen die Instru-
mente desinfektionsmittelfrei und
trocken vorbereitet werden. Ggf.
wird die Anwendung eines Korro-
sionsschutzsprays empfohlen.

� Die Aufbereitung endet mit der
Freigabe des Instrumentes zur er-
neuten Anwendung. Wurden bei
der Aufbereitung Abweichungen
von einem korrekten Prozessablauf
festgestellt, sind die Instrumente
nach Behebung des Fehlers einem
erneuten Prozessdurchlauf zu
unterziehen.

� Die Lagerung der Instrumente muss
kontaminationsgeschützt erfolgen.
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Instrumente

Instrumente für chirurgische, parodontologische
oder endodontische (invasive) Behandlung
Instrumente, die bestimmungsgemäß die Integrität der Körperober-
fläche durchdringen (schneiden, stechen) oder mit Wunden in
Berührung kommen, müssen in sterilem Zustand angewendet wer-
den. Dem gesicherten Sterilisationsverfahren, der Sterillagerung
und der sterilen Anwendung der Instrumente  kommt deshalb
besondere Bedeutung zu (siehe Seite 28).

Hand-, rotierende oder oszillierende
Instrumente, die für chirurgische,
parodontologische oder endodonti-
sche Behandlungen eingesetzt bzw.
offen bereitgestellt worden sind, sind
als mikrobiell kontaminiert anzusehen. 

Beim Umgang mit diesen Instrumen-
ten besteht Infektionsgefahr, vor allem
durch Schnitt- oder Stichverletzungen.

Von hygienisch nicht oder fehlerhaft
aufbereiteten Instrumenten geht die
Gefahr von Kreuzinfektionen für
Patienten aus.

Deshalb ist zu beachten: 

� Einmalinstrumente werden in den
Abfall gegeben, spitze und scharfe
Instrumente sicher umschlossen
(BG-Vorschrift „Gesundheitsdienst“
C 8).

� Chirurgische, parodontologische
und endodontische Instrumente
müssen nach der Benutzung am
Patienten vorzugsweise einem ther-
mischen Desinfektions- und Reini-
gungsverfahren unterzogen oder
sofort nach Benutzung vollständig
und blasenfrei in eine Wanne mit
Desinfektions- und Reinigungslö-
sung abgelegt werden

Gegebenenfalls sind die Instrumen-
te vor der Aufbereitung zu zerlegen.

� Ist die Anzahl der maximal mög-
lichen Aufbereitungen eines Instru-
mentes vom Hersteller festgelegt,
muss eine Kennzeichnung erfol-
gen, aus der die Anzahl und Art der
bereits durchgeführten Aufberei-
tungen erkennbar ist.

� Für eine Desinfektion sind nur fol-
gende Mittel oder Verfahren zu ver-
wenden:

– thermische Desinfektions- und
Reinigungsverfahren, die die Er-
reger übertragbarer Krankheiten
abtöten bzw. inaktivieren, 

– chemische Verfahren, welche die
Anforderungen der DGHM an
die Instrumentendesinfektion
erfüllen und HBV-/HCV-/HIV-
wirksam sind.

Die Wirkung chemischer Verfah-
ren wird durch die Anwendung
von Ultraschall verstärkt. Vor der
Ultraschallanwendung sollte man
sich über die Ultraschalltauglich-
keit der eingesetzten Instrumente
und Desinfektionsmittel beim
Hersteller informieren.

� Instrumente, die einem thermi-
schen Desinfektions- und Reini-
gungsverfahren unterzogen wer-
den, müssen anschließend auf
Rückstände kontrolliert werden.
Falls nachgereinigt wird, muss
erneut thermisch desinfiziert werden.

� Sofern eine nasschemische Desin-
fektion durchgeführt wird, werden
die Instrumente anschließend unter
fließendem Leitungswasser, entmi-
neralisiertem oder destilliertem
Wasser abgespült und auf Rück-
stände kontrolliert. Falls nachgerei-
nigt wird, muss erneut desinfiziert
werden. Nach dem Abspülen mit
einem Einmal- oder Einweghand-
tuch abtrocknen.

� Nach der Reinigung und Desinfek-
tion sind die Instrumente auf Un-
versehrtheit bzw. Funktionstüchtig-
keit zu prüfen und ggf. von einer
weiteren Verwendung auszuschlie-
ßen (z.B. wegen Korrosion).

� Rotierende oder oszillierende
Instrumente müssen desinfektions-
mittelfrei und trocken zur Sterilisa-
tion vorbereitet werden. Ggf. wird
die Anwendung eines Korrosions-
schutzsprays empfohlen.  

� Zur Sterilisation werden die Instru-
mente in Sterilisiergutverpackun-
gen eingebracht, die den Normen-
reihen DIN 58952/53 bzw. EN 868
für die Dampfsterilisation entspre-
chen müssen (siehe Seite 28).

� Die Aufbereitung endet mit der
Freigabe des Instrumentes zur er-
neuten Anwendung. Wurden bei
der Aufbereitung Abweichungen
von einem korrekten Prozessablauf
festgestellt, sind die Instrumente
nach Behebung des Fehlers einem
erneuten Prozessdurchlauf zu
unterziehen.
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Handstücke und Turbinen

Die hygienisch-technische Aufbereitung der Handstücke und 
Turbinen (Übertragungsinstrumente) ist gleichzeitig eine Maß-
nahme zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und des
Gebrauchswertes. Die von den Herstellern empfohlenen Pflege-
schritte sind dabei Bestandteil eines hygienischen und technischen
Aufbereitungssystems.

Nach dem Einsatz am Patienten sind
Handstücke und Turbinen  außen und
innen mikrobiell kontaminiert. Dabei be-
steht die Gefahr der Übertragung infektiö-
sen Materials vom einen zum anderen
Patienten (Kreuzkontamination).

Bei fehlender oder unwirksamer Wasser-
entkeimung im Behandlungsgerät ist mit
einer geräteseitigen mikrobiellen Kontami-
nation auch in den Spraywasserkanälen
der Handstücke und Turbinen zu rechnen.

Bei Geräten mit Rücksaugventilen muss
von einer Innenkontamination der Wasser-
kanäle durch Mikroorganismen aus der
Mundhöhle ausgegangen werden.

Konstruktionsbedingt können auch die
Getriebe der Handstücke und Turbinen
mit Keimen aus der Mundhöhle kontami-
niert werden (z.B. Sogwirkung durch
Unterdruck bei Turbinen).

Ohne technische Sicherheitsvorkehrungen
kann die Innenkontamination über die
Mikromotoren und Turbinenkupplungen
hinaus in die zuführenden Schläuche
erfolgen. Ist eine besondere Ventiltechnik
in der Turbinenkupplung vorhanden, kön-
nen diese Vorgänge auf die Turbine
begrenzt werden.

Deshalb ist zu beachten: 

� Nach jedem Einsatz ist eine hygienisch-
technische Aufbereitung der Handstücke
und Turbinen durchzuführen.

� Ein Durchspülen mit Kühlwasser als
alleinige Hygienemaßnahme ist unzurei-
chend.

Hygienisch-technische Aufbereitung
mit Automaten

� Die Aufbereitung mit Automaten umfasst
zumindest 

– Außendesinfektion und -reinigung
– Innendesinfektion und -reinigung
– Pflege und Ölung.

Eine Dampfsterilisation ist ggf. möglich.
Ggf. sind die Instrumente vor der Auf-
bereitung zu zerlegen.

� Bei grober äußerer Verunreinigung kann
vorher eine manuelle Desinfektion und
Reinigung zweckmäßig sein.

Verfahren

� Thermisches Desinfektions- und Reini-
gungsverfahren, das die Erreger über-

tragbarer Krankheiten abtötet bzw. inak-
tiviert.

� Chemisches Desinfektions- und Reini-
gungsverfahren, das die Anforderung
der DGHM an Instrumentendesinfek-
tionsverfahren erfüllt und dessen HBV-/
HCV-/HIV-Wirksamkeit gutachterlich
nachgewiesen ist.

� Die Wirksamkeit beider Verfahren muss
an Innen- und Außenflächen der Hand-
stücke und Turbinen durch Gutachten
belegt sein.

� Nach der Reinigung und Desinfektion
sind die Instrumente auf Unversehrtheit
bzw. Funktionstüchtigkeit zu prüfen und
ggf. von einer weiteren Verwendung
auszuschließen (z.B. wegen Korrosion).

� Handstücke, die bei chirurgischen oder
parodontologischen Behandlungen ein-
gesetzt werden, müssen in Sterilisiergut-
verpackungen sterilisiert werden.

� Die Aufbereitung endet mit der Freigabe
des Instrumentes zur erneuten Anwen-
dung. Wurden bei der Aufbereitung
Abweichungen von einem korrekten
Prozessablauf festgestellt, sind die
Instrumente nach Behebung des Fehlers
einem erneuten Prozessdurchlauf zu
unterziehen.

� Kontaminationsgeschützte bzw. Steril-
gutlagerung.

Hygienisch-technische Aufbereitung
ohne Automaten

Außendesinfektion und  Außenreinigung

� Sprüh-/Wischverfahren mit einem alko-
holbasierten Flächendesinfektionsmittel,
das DGHM-zertifiziert und HBV-/HCV-
/HIV-wirksam ist.

� Eine alleinige äußerliche Sprüh-/Wisch-
desinfektion ist keine ausreichende
Hygienemaßnahme.

Innenreinigung und Ölung

� Eine wirkungsvolle Reinigung im Innern
von Handstücken und Turbinen ist sehr
wichtig, um eine nachfolgende sichere
Desinfektion oder Sterilisation ohne
Schäden zu ermöglichen. Reinigungs-
und Ölungsverfahren müssen jedoch
immer die Herstellerangaben zur Materi-
alverträglichkeit berücksichtigen.

� Nach der Reinigung und Desinfektion
sind die Instrumente auf Unversehrtheit
bzw. Funktionstüchtigkeit zu prüfen und
ggf. von einer weiteren Verwendung
auszuschließen (z.B. wegen Korrosion).

Sterilisation

� Die ohne Automaten aufbereiteten
Handstücke und Turbinen sind einer
Dampfsterilisation zu unterziehen.

� Die Angaben der Hersteller der Hand-
stücke und Turbinen zu ihrer Sterilisier-
barkeit sind zu berücksichtigen.

� Handstücke, die bei chirurgischen oder
parodontologischen Behandlungen ein-
gesetzt werden, müssen in Sterilisiergut-
verpackungen sterilisiert werden. 

� Die Aufbereitung endet mit der Freigabe
des Instrumentes zur erneuten Anwen-
dung. Wurden bei der Aufbereitung
Abweichungen von einem korrekten
Prozessablauf festgestellt, sind die
Instrumente nach Behebung des Fehlers
einem erneuten Prozessdurchlauf zu
unterziehen.

� Kontaminationsgeschützte Lagerung der
nichtverpackten Handstücke und Turbi-
nen. Verpackte Instrumente sind so zu
lagern, dass ihre Sterilität bis zur Ver-
wendung erhalten bleibt.

Gerätetechnische Maßnahmen

� Es wird empfohlen, alle jene techni-
schen Maßnahmen durchzuführen, die
eine Innenkontamination der Hand-
stücke und Turbinen verhindern oder
zumindest begrenzen. Dies sind:

– Abschaltung der Rücksaugventile
oder Einbau besonderer Ventile zur
Reduzierung der Rücksaugwirkung,
damit rückgesaugtes Material nicht
über Turbinenkupplungen hinaus
oder bei Hand- und Winkelstücken
in die Mikromotoren und weiter in
die Schläuche eindringen kann.

– Einbau von Vorrichtungen, die den
relativen Unterdruck beim Abschal-
ten der Turbinen sofort abbauen.

– Einbau von Rückschlagventilen in
Turbinen- und Motorenkupplungen.

� Bei knochenchirurgischen Maßnahmen
ist die Anwendung spezieller Motoren
und Übertragungsinstrumente mit steri-
ler Kühlmediumzufuhr zu empfehlen.
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Hygienische Wartung von Zusatzgeräten am
zahnärztlichen Behandlungsplatz

Die Gefahr der  Übertragung von potenziell pathogenen Keimen
durch nicht gewartete Zusatzgeräte am zahnärztlichen Behand-
lungsplatz wird häufig unterschätzt. Die hygienische Wartung
kann erschwert sein, wenn material- und konstruktionsbedingt
Reinigung, Desinfektion oder  Sterilisation nicht oder nur unge-
nügend durchführbar sind. 

Zusatzgeräte am zahnärztlichen
Behandlungsplatz sind z.B. CAD-
CAM-Gerät, Elektrochirurgiegerät,
Gerät zur Kariesdiagnostik, intraorale
Kamera, Kaltlicht, Laser, Mehrfunk-
tionsspritze, Polymerisationslampe,
Pulverstrahlgerät, Röntgensensor,
Speicherfolie, Zahnsteinentfernungs-
gerät u.a.

Die Zusatzgeräte können durch Kabel
und/oder Schläuche mit dem zahn-
ärztlichen Behandlungsgerät verbun-
den sein oder ihre Funktion ungebun-
den ausüben. 

Gerätegebundene Zusatzgeräte lassen
sich danach unterscheiden, ob Luft,
Wasser oder Partikel austreten oder
nicht.

Die mikrobielle Kontamination der
Zusatzgeräte am zahnärztlichen Be-
handlungsplatz erfolgt unmittelbar
durch Kontakt mit Geweben, Blut und
Speichel des Patienten einschließlich
Aerosolen und mittelbar durch konta-
minierte Hände (Handschuhe).

Bei Geräten ohne Austritt von Luft,
Wasser oder Partikeln ist von einer
Außenkontamination auszugehen; bei
Geräten mit Medienaustritt kann zu-
sätzlich auch eine Innenkontamination
erfolgen. 

Bei nicht durchgeführter hygienischer
Wartung besteht die Gefahr der Kreuz-
kontamination und somit eine Gefähr-
dung nachfolgender Patienten.

Deshalb ist zu beachten: 

Zusatzgeräte  ohne Austritt von
Luft, Wasser oder Partikeln

� Da diese Geräte ausschließlich
außen kontaminiert sind, ist eine
Sprüh-Wischdesinfektion und Rei-
nigung im Sinne einer Flächendes-
infektion (siehe Seite 30) durchzu-
führen. Hierzu sind alkoholbasierte
Flächendesinfektionsmittel – vor-
zugsweise mit Hautzulassung – zu
verwenden, die DGHM-zertifiziert
und HBV-/HCV-/HIV-wirksam sind.

� Aus Gründen des erhöhten Infek-
tionsschutzes ist  eine thermische
Desinfektion bzw.  Sterilisation ab-
nehmbarer Geräteteile zu empfeh-
len, sofern dieses Verfahren vom
Hersteller zugelassen ist. Hersteller-
hinweise zur Materialverträglichkeit
sind zu beachten. 

Wo immer eine Kontamination
durch Schutzhüllen vermeidbar ist,
sind diese anzuwenden.
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Zusatzgeräte mit Austritt von Luft, 
Wasser oder Partikeln

� Die hygienische Wartung der
Aussenflächen dieser Geräte erfolgt
in der gleichen Form wie bei den
Geräten ohne Austritt von Medien.
Abnehmbare Arbeitsteile, ggf. ein-
schließlich Abnahmeschlüssel, wer-
den nach den Grundsätzen der
Instrumentenwartung (siehe Seite 18)
aufbereitet.

� Beim Sterilisationsvorgang ist ein
Verfahren mit fraktioniertem Vaku-
um vorzuziehen, da es sich vielfach
um Arbeitsteile mit Hohlräumen
handelt.

� Das Durchspülen der Geräte vor
Einsatz am Patienten mit gerätesei-
tigem Wasser als reinigende Maß-
nahme ist zu empfehlen. Ggf. ist
eine zusätzliche mechanische Rei-
nigung durchzuführen. Angebote-
ne Einmalarbeitsteile (Einmalsprit-
zenansatz/Adapter) sind einer hygi-
enischen (allerdings unsicheren)
Aufbereitung vorzuziehen.

� Bei der Auswahl von Geräten ist
darauf zu achten, dass die manuell
bedienten Schalter mit einem
Folienbedienteil ausgestattet sind.

� Eine wirkungsvolle Absaugung ist
beim Einsatz von Pulverstrahlgerä-
ten eine unverzichtbare Hilfe, die
Kontamination der Umgebung zu
minimieren.



28

Sterilisation

Die Sterilisation von Instrumenten und anderen Gegenständen ist
eine Kernmaßnahme der Praxishygiene.

Der Anwendung gesicherter Sterilisationsverfahren und der Steril-
lagerung kommt dabei besondere Bedeutung zu.

Sterilisationsverfahren

Je nach Art des Sterilisiergutes können
verschiedene Sterilisationverfahren ge-
wählt werden. In der Zahnarztpraxis
ist der Dampfsterilisation  der Vorzug
zu geben.

Im Europäischen Normenentwurf
prEN 13060 werden die Dampf-Klein-
Sterilisatoren entsprechend ihrer Lei-
stungsfähigkeit eingeteilt:

- N: (Strömungs- oder Gravitations-
verfahren) für unverpacktes, massi-
ves Sterilisiergut

- S: (z. B. Dampfinjektionsverfahren)
für Sterilisiergut, das durch den
Hersteller spezifiziert ist

- B: (fraktioniertes Vakuumverfah-
ren) für verpacktes massives sowie
hohles oder poröses Sterilisiergut

Bei Neuinvestitionen sollten Sterilisa-
toren der Typen S oder B angeschafft
werden, wobei der Typ B zur Zeit den
vielseitigsten Leistungsstand darstellt.
Es ist darauf zu achten, dass der
betreffende Sterilisator für das Anwen-
dungsgebiet auch geeignet ist, für das
er in der Praxis eingesetzt werden soll.

Die Heißluftsterilisation ist ein unsi-
cheres Verfahren und kann erst wie-
der berücksichtigt werden, wenn die
Überarbeitung der DIN 58947 abge-
schlossen ist.

Für die Zahnarztpraxis 
ungeeignete Sterilisations-
verfahren:

- Sterilisation im Chemiklaven 
- Ethylenoxidsterilisation
- Gammastrahlensterilisation
- Formaldehydsterilisation
- Plasmasterilisation

Kugelsterilisation, UV-„Sterilisation“
und Kalt-„Sterilisation“ sind definiti-
onsgemäß keine Sterilisationsverfahren.

Deshalb ist zu beachten: 

Verpackung und Lagerdauer

Geeignete Sterilgutverpackungen für
sterile Medizinprodukte, die gelagert
werden sollen, sind Sterilisationspa-
pier oder heiß- und selbstsiegelfähige
Klarsichtbeutel und -schläuche aus
Papier und Kunststoffverbundfolie.
Diese Verpackungen sollen mit der
Papierseite nach unten „schuppenför-
mig“ auf die Tabletts des Sterilisa-
tionsgerätes gelegt und nicht überein-
ander gestapelt werden.

Außerdem können wieder verwend-
bare Sterilisierbehälter („Container“)
eingesetzt werden. Wegen einer bes-
seren Trocknung der Instrumente
sollten Behälter aus eloxiertem Alumi-
nium verwendet werden. 

Die Behälter müssen einen Durchlass
für das Sterilisiermittel im Boden oder
im Deckel und Boden aufweisen
(Perforation in Verbindung mit Ein-
weg- oder Mehrwegfiltern). 

Instrumente in sog. Waschtrays aus
Edelstahl, können in Sterilisationspa-
pier sachgerecht verpackt, sterilisiert
und steril gelagert werden. Die Art
des Einschlagens von Medizinproduk-
ten in Sterilisationspapier ist in der
DIN 58953-10 beschrieben.
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Durch eine zusätzliche direkte Um-
hüllung des Sterilisiergutes (z. B.
Vliess, Sterilisationspapier, Tuch) im
Container, die eine kontaminations-
freie Bereitstellung der Instrumente
ermöglicht, entsteht eine Sterilgut-
zweifachverpackung. Die Innenum-
hüllung stellt jedoch nicht unbedingt
eine eigenständige Sterilverpackung
dar (beispielsweise nicht, wenn es
sich um Baumwollmaterial handelt).

Sterilgutzweifachverpackungen sind
nur dann zulässig, wenn der Hersteller
des verwendeten Sterilisationsgerätes
dies ausdrücklich zulässt.

Das Sterilgut muss auf der Außenver-
packung wie folgt gekennzeichnet
sein:

- Bezeichnung des Verpackungsin-
haltes, wenn nicht erkennbar

- Prozessindikator als Freigabekrite-
rium

- Sterilisationsgerät und  -datum

- Verfallsdatum

Verpackungs- und Lagerungsart be-
stimmen die Dauer und Lagerfähigkeit
sterilisierter Instrumente. Einfach ver-
packte Instrumente – geschützte,
trockene und staubarme Lagerung in
Schubladen oder Schränken vorausge-
setzt – können in Containerver-
packungen bis zu 6 Wochen, in Klar-
sichtsterilisierverpackungen bis zu 
6 Monaten und in Sterilgutverpackun-
gen bis zu maximal 5 Jahren aufbe-
wahrt werden.

Ablauf der Lagerfrist

Ist die Lagerzeit abgelaufen, muss das
Sterilisiergut neu verpackt werden.

Befindet sich  das Sterilisiergut in Ste-
rilisierbehältern, so ist ggf. nur der Fil-
ter zu wechseln.

Dokumentation

Der Praxisinhaber ist verpflichtet,
die durchgeführte Sterilisation zu
dokumentieren. Es muss nachgewiesen
werden, dass das Produkt einem vali-
dierten Sterilisationsverfahren unter-
zogen wurde. Der Nachweis muss min-
destens 10 Jahre aufbewahrt werden.

Neuere Geräte besitzen eine Anzeige
der Prozessparameter, Temperatur,
Druck und Zeit, die entweder automa-
tisch oder optisch durch den Betreiber
registriert werden können.

Ältere Geräte, die diese Ausstattung
nicht besitzen, müssen mit Bioindika-
toren gemäß DIN EN 866, T. 3 oder 
T. 7, geprüft werden (halbjährlich
oder nach 400 Chargen).

Dieses Vorgehen wird als zusätzliche
Maßnahme auch bei neueren Geräten
empfohlen, da z. Zt. die Problematik
der Validierung und Revalidierung
noch nicht gelöst ist.

Der Ablauf eines Sterilisierverfahrens,
nicht aber die Sterilität des behandel-
ten Gutes, lässt sich durch einfache
chemische  Behandlungsindikatoren
(z.B. Etiketten, Streifen, Klebeband,
integrierter Indikator), die bei jeder
Charge mit sterilisiert werden können,
dokumentieren.

Qualitätssicherung

Die Sterilisiersicherheit hängt unter
anderem ab

- von der nach vorangegangener
Desinfektion und Reinigung noch
verbliebenen Keimbelastung und
Restverschmutzung des Sterilisier-
gutes,

- vom Beladungsmuster,

- von der Qualität des Speisewassers,

- von der Qualität des Dampfes,

- vom Restgehalt an Luft und ande-
ren nicht kondensierbaren Gasen.
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Flächen

Die Desinfektion und Reinigung von Flächen im klinisch genutz-
ten Praxisbereich müssen fester Bestandteil der Hygienemaßnah-
men sein.

Die mikrobielle Kontamination von
Flächen und Gegenständen im kli-
nisch genutzten Praxisbereich erfolgt
durch Aerosol, Staub und Kontakte.

Bei Sprayanwendung hat die von der
Mundhöhle des Patienten ausgehende
kontagiöse Aerosolwolke eine Aus-
dehnung von etwa 2 m.

Kontaktkontaminationen gehen un-
mittelbar vom Zahnarzt, seinen Mitar-
beitern, aber auch vom Patienten
sowie mittelbar von Gegenständen
aus. Auf kontaminierten Flächen kön-
nen sich in relativ kurzer Zeit große
Keimzahlen ansammeln und von dort
auf den übrigen Praxisbereich verteilt
werden (allgemeine Keimbelastung).

Von den kontaminierten Gegenstän-
den und Flächen können durch
Berühren Infektionsgefahren für den
Patienten, den Zahnarzt und das Per-
sonal ausgehen.

Deshalb ist zu beachten:

� Mikrobiell kontaminierte Flächen
und Gegenstände müssen grund-
sätzlich und regelmäßig desinfiziert
und gereinigt werden.

� Aufgrund der hygienischen Erfor-
dernisse gibt es Einrichtungs- und
Behandlungsgegenstände sowie
Flächen, die nach der Behandlung
eines Patienten desinfiziert werden
müssen. Dies sind:

● alle durch die Aerosolwolke 
kontaminierten Flächen

● alle durch Kontakt möglicher-
weise kontaminierten Flächen.

� Für eine Desinfektion sind vorzugs-
weise alkoholische Desinfektions-
mittel und -verfahren mit kurzer
Einwirkzeit zu verwenden. Sie
müssen folgende Kriterien erfüllen:

- DGHM-Zertifizierung zur Flä-
chendesinfektion

- HBV-/HCV-/HIV-Wirksamkeit 

- bei Verdacht auf oder Erkran-
kung an offener Tuberkulose
sind tuberkulozide Desinfek-
tionsverfahren anzuwenden.

� Gezielte sofortige Desinfektions-
maßnahmen können notwendig
werden, wenn es zu einer sichtba-
ren Kontamination patientenferner
Flächen mit Blut, Speichel oder an-
deren potenziell infektiösen Sekre-
ten gekommen ist.

� Die Wischdesinfektion ist der
Sprühdesinfektion vorzuziehen,
weil sie effektiver ist und die
Gefahr einer allergischen Sensibili-
sierung der Mitarbeiter durch ein-
geatmete Desinfektionswirkstoffe
verhindert.

� Alle übrigen Flächen müssen
arbeitstäglich  je nach Erfordernis
desinfiziert bzw. gereinigt werden.
Hierfür sind vorzugsweise wässrige
Wischdesinfektionsmittel mit Reini-
gungswirkung einzusetzen. 

� Für Fußböden ist es ausreichend,
am Ende des Abeitstages eine
Feuchtreinigung ohne Zusatz von
Desinfektionsmitteln durchzuführen.

� In Behandlungsbereichen, in
denen Patienten behandelt werden,
von denen wissentlich ein erhöhtes
Infektionsrisiko ausgeht, wird am
Ende des Arbeitstages eine Fußbo-
denwischdesinfektion empfohlen.

� Sichtbare Kontaminationen des
Fußbodens (z.B. Blut, Eiter) müs-
sen umgehend mit einem mit alko-
holischem Desinfektionsmittel ge-
tränkten Zellstofftupfer aufgenom-
men werden. Anschließend ist
nachzuwischen.

� Für nicht kontaminierte Flächen
außerhalb des klinisch genutzten
Praxisbereiches genügt im Regelfall
eine Reinigung.
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Abformungen, zahntechnische Werkstücke

Der Zahnarzt ist für den hygienisch einwandfreien Zustand von
Abformungen, zahntechnischen Werkstücken und Hilfsmitteln ver-
antwortlich. Dies gilt insbesondere, wenn diese den zahnärztlichen
Behandlungsbereich verlassen.

Zahnmedizinische Abformungen und
zahntechnische Werkstücke, die aus
der Mundhöhle des Patienten kom-
men, sind mikrobiell kontaminiert.

Auch zahntechnische Hilfsmittel, wie
Artikulatoren oder Übertragungsbö-
gen, sind als mikrobiell kontaminiert
anzusehen.

Zahntechnische Werkstücke und Hilfs-
mittel, die aus dem zahntechnischen
Labor kommen, sind ebenfalls mikro-
biell kontaminiert.

Die Durchführung der Hygiene-
maßnahmen obliegt dem Zahnarzt
bzw. dem Praxispersonal unter seiner
Aufsicht. Dies gilt auch, wenn im
gewerblichen zahntechnischen Labor
eigene Hygienemaßnahmen durchge-
führt werden.

Allgemein anerkannte Richtlinien für
die Prüfung von Verfahren zur Desin-
fektion von Abformungen, zahntech-
nischen Werkstücken und Hilfsmitteln
liegen derzeit noch nicht vor. Deshalb
gibt es auch keine Zertifizierung durch
die DGHM. Dennoch sollten die nach-
folgend aufgelisteten Maßnahmen
ausgeführt werden.

Deshalb ist zu beachten:

� Die Reinigung von Abformungen
erfolgt sofort nach Entnahme aus
dem Mund des Patienten durch
vorsichtiges und sorgfältiges Ab-
spülen, vorzugsweise unter fließen-
dem Leitungswasser. Spritzer ver-
meiden! 

� Anschließend wird ein Desinfek-
tionsverfahren durchgeführt.

� Zahntechnische Werkstücke und
Hilfsmittel werden desinfiziert und
anschließend unter fließendem
Wasser gründlich gereinigt.  Die
Anwendung von Ultraschall in
Kombination mit einem Desinfek-
tionsmittel kann zweckmäßig sein.
Dies gilt insbesondere für getrage-
nen Zahnersatz. 

� Nach der Desinfektion sollte das
Desinfektionsmittel unter fließen-
dem Leitungswasser oder mit be-
sonderen Mitteln, die auf das Des-
infektionsverfahren abgestimmt
sind, abgespült werden.

� Für die Desinfektion sollen nur
nachweislich wirksame Verfahren
angewendet werden. Da der dafür
als notwendig erachtete Wirkungs-
umfang bis heute nicht festgelegt
ist, sollten z.Zt. nur Mittel einge-
setzt werden,

- die vom Hersteller als Desinfek-
tionsmittel für Abformungen
deklariert sind und 

- die den Anforderungen der
DGHM an die Flächendesinfek-
tion entsprechen und gegen
Tuberkulose-Erreger sowie HBV,
HCV und HIV wirken,

- deren desinfizierende Wirksam-
keit zusätzlich unter Blut- und
Schleimbelastung und unter pra-
xisnahen Bedingungen nachge-
wiesen wurde.

� Durch das Desinfektionsverfahren
dürfen die in DIN-, CEN- und ISO-
Normen festgelegten und prüfba-
ren Werkstoffeigenschaften der Ab-
formungen (hier vor allem die
Formstabilität und Gipskompatibili-
tät), der zahntechnischen Werk-
stücke und Hilfsmittel nicht verän-
dert werden. Deshalb ist die An-
wendung von alkoholischen Flä-
chendesinfektionsmitteln bei Ab-
formungen nicht indiziert.

� Herstellerangaben zu Abform- und
Zahnersatzmaterialien sind bei der
Auswahl des Desinfektionsverfah-
rens zu beachten.

� Für die Behandlung von Patienten,
von denen ein erhöhtes  Infek-
tionsrisiko ausgeht, sind solche
Abformverfahren zu bevorzugen
(z.B. mit elastomeren Materialien),
die eine sichere Desinfektion ent-
sprechend den vorgenannten Be-
dingungen erlauben.

� Abformlöffel werden nach den
Empfehlungen zur Aufbereitung
von Handinstrumenten für nichtin-
vasive Maßnahmen (siehe Seiten 18
und 19) aufbereitet.

� Für die zahntechnischen Laborato-
rien gelten diese Empfehlungen
analog, ohne dass die o.g. Verant-
wortlichkeiten entfallen.

� Auf die BG-Information 775 „Zahn-
technische Laboratorien – Schutz
vor Infektionsgefahren“ wird ver-
wiesen.
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Absauganlagen

Die Absauganlage wird durch Mikro-
organismen aus der Mundhöhle kon-
taminiert.

Ein Infektionsrisiko kann für den
Patienten von der kontaminierten Ab-
saugkanüle und der Kupplung am
Schlauch ausgehen. Wenn ein Reflux
flüssiger oder gasförmiger Teile auf-
tritt, besteht zusätzliche Infektions-
gefahr.

Für das Personal besteht ein Infek-
tionsrisiko bei Wartungs-, Reinigungs-
und Reparaturarbeiten an der Absaug-
anlage. Das gleiche gilt für Techniker
bei Service-Arbeiten.

Deshalb ist zu beachten:

� Zum Zweck des Infektionsschutzes
sind zahnärztliche Absauganlagen
hygienisch zu warten.

� Die Schlauchöffnungen für Absaug-
kanülen und Speichelsauger am
Absaugschlauch sind bei jedem
Patientenwechsel außen und –
soweit erreichbar – auch innen
nach den Empfehlungen zur Flä-
chendesinfektion zu desinfizieren.
Für jeden Patienten sind hygienisch
einwandfreie (desinfizierte oder
sterile) Absaugkanülen und –
soweit vorhanden – auch Kupplun-
gen zu verwenden. 

Siebe und Filter sollten erst am Tag
nach der Desinfektion der Absaug-
anlage entnommen werden. Die
Inhalte können in ein Sammelgefäß
für Amalgamreste gegeben werden.
Wurde am Vortag nicht desinfiziert,
müssen die Siebe und Filter in

Die Absauganlage dient der Beseitigung von Aerosolen, Flüssig-
keiten und festen Stoffen aus der Mundhöhle des Patienten durch
Unterdruck. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist eine Abscheide-
vorrichtung für Amalgam eingeschlossen.

einer Instrumentendesinfektionslö-
sung desinfiziert werden. Syphons
können unter strikten Vorsichts-
maßnahmen in die Toilette entleert
werden.

� Absaugschläuche und Mundspül-
becken sind außen nach den Emp-
fehlungen zur Flächendesinfektion
zu desinfizieren.

� Die Absauganlage sollte zur Erhal-
tung der Funktionsfähigkeit nach
jeder Behandlung mit kaltem Was-
ser durchgespült werden.

� Zur Minderung des Infektionsrisi-
kos und zur Vermeidung von
Geruchsbelästigung ist die Anwen-
dung eines nicht schäumenden Rei-
nigungs- und Desinfektionsmittels
mindestens am Ende jedes Behand-
lungstages sinnvoll. Die von den
Herstellern angegebenen Einwirk-
zeiten sind einzuhalten.

� Die chemischen Mittel und Verfah-
ren zur Reinigung und Desinfek-
tion der Innenräume von Absaug-
anlagen sollten folgende Forderun-
gen erfüllen:

- es sollten wässrige oder wasser-
verdünnbare Präparate verwen-
det werden, die den Anforderun-
gen der DGHM an die Flächen-
desinfektion entsprechen,

- zusätzlich soll die desinfizieren-
de Wirksamkeit unter praxisna-
hen Bedingungen bei Blut- und
Schleimbelastung belegt sein, 

- die Wirksamkeit gegen Tuberku-
lose-Bakterien muss gegeben
sein,

- die Inaktivierung von HBV, HCV
und HIV muss nachgewiesen
sein, 

- die Entfernung von Blut und
Schleim muss belegt sein,

- die Materialien, mit denen das
Reinigungs- und Desinfektions-
mittel in Kontakt kommt, dürfen
keine Veränderungen erfahren,
die eine Funktionsfähigkeit der
Absauganlage beeinträchtigen, 

- sie müssen die Umweltrichtlinien
aller Bundesländer einhalten, 

- die Quecksilber-Freisetzung aus
dem Amalgam-Abscheider muss
unterhalb der erlaubten Einleit-
werte liegen.

� Bei Eingriffen in die Absauganlage
ist die Verwendung von Schutz-
handschuhen, Mund-Nasen-Maske
und Schutzbrille erforderlich. Bei
Abnahme von Syphons ist das
Anlegen einer Gummischürze not-
wendig.

� Über den Grad der Desinfizierbar-
keit der Absauganlage liegen zwar
keine gesicherten Erkenntnisse vor,
so dass zur Zeit nicht von einer
vollständigen Desinfektion des
Absaugsystems ausgegangen wer-
den kann. Dennoch wird die
Durchführung empfohlen, weil
davon auszugehen ist, dass durch
das Reinigungs- und Desinfektions-
mittel die Keimzahl so weit gesenkt
werden kann, dass eine Gefähr-
dung von Personen stark vermin-
dert ist. Durch einen ausschließ-
lichen Reinigungsvorgang wird die-
ses Ziel nicht erreicht.
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Praxiswäsche

Berufskleidung, textile Schutzkleidung und sonstige Wäsche sind
durch geeignete Verfahren aufzubereiten.

Textile Berufs- 
und Schutzkleidung

Berufskleidung ist die fachspezifische
Kleidung, die in der Zahnarztpraxis
getragen wird. 

Textile Schutzkleidung (einschließlich
wiederaufbereitbarem Mund-Nasen-
schutz, Textilhandschuhen und Kopf-
bedeckungen) dient dem Schutz der
Körperoberfläche und der übrigen
Kleidung vorrangig gegenüber mikro-
bieller Kontamination. Die Schutzklei-
dung kann mit der Berufskleidung
identisch sein. 

Sonstige Wäsche sind z.B. Hand-
tücher, Abdecktücher, Umhänge.

Nichttextile Schutzkleidung

Nach der Definition der Berufsgenos-
senschaftlichen Vorschrift C 8 umfasst
die Schutzkleidung

- dünnwandige flüssigkeitsdichte 
Handschuhe

- feste flüssigkeitsdichte Handschuhe

- flüssigkeitsdichte Schürzen

- flüssigkeitsdichte Fußbekleidung

- Gesichts- und Kopfschutz

Mikrobielle Kontamination 
und Verschmutzung

Die Praxiswäsche kann kontaminiert
und verschmutzt werden durch

- Aerosol und Spritzer während der
Behandlung

- Reinigungs- und Wartungsarbeiten

- direkten Kontakt mit Patienten 
sowie mit kontaminierten Materia-
lien, Gegenständen oder Flächen

- unsachgemäße Aufbewahrung.

Deshalb ist zu beachten:

Wäschewechsel

� Bei Behandlung von Patienten, von
denen ein erhöhtes Infektionsrisiko
ausgeht, empfiehlt es sich, Einmal-
Schutzkleidung und Einmal-Ab-
deckmaterial zu verwenden, das
nach der Behandlung in der vorge-
schriebenen Weise (siehe Seite 38)
zu entsorgen ist.

� Der Wechsel der Schutzkleidung
hat entsprechend der BG-Vorschrift
C 8 mindestens zweimal wöchent-
lich zu erfolgen. Der tägliche
Wechsel ist empfehlenswert. Bei
sichtbarer Verschmutzung (z.B.
Blut) muss die Praxiskleidung nach
Beendigung der Behandlung des
Patienten gewechselt werden.

Nach der Behandlung eines Patien-
ten mit bekanntem Infektionsrisiko
(z.B. HBV-/HCV-Carrier, HIV-Posi-
tive) ist die Praxiskleidung unbe-
dingt zu wechseln.
Sonstige Wäsche (Tücher, Umhän-
ge usw.) muss nach jedem Patien-
ten gewechselt werden.

Nach dem Ablegen kontaminierter
Praxiskleidung soll eine hygieni-
sche Händedesinfektion durchge-
führt werden.

Aufbereitung der Schutzkleidung
und der sonstigen Wäsche

� Bei der Wäscheaufbereitung muss
immer auf den persönlichen Schutz
der damit befassten Personen
geachtet werden. Nach dem Kon-
takt mit kontaminierter Wäsche soll
eine hygienische Händedesinfek-
tion durchgeführt werden.

� Berufskleidung, Praxiskleidung
und sonstige Wäsche können in
der Zahnarztpraxis selbst oder in
Wäschereien gewaschen werden.

� Sofern Berufskleidung, Praxisklei-
dung und sonstige Wäsche in
Wäschereien gewaschen werden,
ist die Wäscherei darüber zu infor-
mieren, dass es sich um kontami-
nierte Wäsche handelt.

� Benutzte Berufskleidung und sons-
tige Wäsche ist in ausreichend
widerstandsfähigen und dichten
Behältern oder Säcken getrennt
nach Art des vorgesehenen Wasch-
verfahrens (thermisch oder chemo-
thermisch) zu sammeln. Ein even-
tuell notwendiger Transport der
Wäsche z.B. in eine Wäscherei
muss in geschlossenen Behältern
oder Säcken erfolgen.

� Berufskleidung, die von der Be-
handlung eines Patienten stammt,
von dem ein erhöhtes Infektionsri-
siko ausgeht, ist getrennt zu erfas-
sen und entweder den thermischen
oder chemothermischen Waschver-
fahren zuzuführen.
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� Im Allgemeinen kann die Aufberei-
tung der Berufskleidung und sons-
tigen Wäsche mit Haushalts-
waschmitteln in Haushaltswasch-
maschinen im so genannten Koch-
waschgang erfolgen (thermisches
Waschverfahren).

� Waschprogramme in Haushalts-
waschmaschinen bei einer Tempe-
ratur < 90 °C werden mit einem
DGHM-zertifizierten Waschmittel
durchgeführt (chemothermisches
Einbadverfahren).
Chemothermische Einbadverfahren
finden sich in der jeweils aktuellen
DGHM-Liste.

� Der Transport der sauberen Praxis-
wäsche muss zur Verhinderung
einer Rekontamination hygienisch
erfolgen.

� Muss Wäsche steril zum Einsatz
kommen, so ist nach vorangegan-
genem Waschgang ihre Aufberei-
tung in einem geeigneten Dampf-
sterilisator in einer nach DIN
58952, DIN 58953 bzw. EN 868
empfohlenen Verpackung durchzu-
führen. Zu den Lagerzeiten verglei-
che Kapitel „Sterilisation“ (siehe
Seite 28).

Aufbewahrung 
der Praxiswäsche

� Aufbereitete Praxiswäsche wird in
geschlossenen Schränken, Schubla-
den oder Behältern staubgeschützt
und trocken gelagert. Sie darf nicht
mit kontaminierter Wäsche in Kon-
takt kommen.

� Benutzte Wäsche, die weiterver-
wendet werden soll, ist getrennt
von Privatkleidung und Frischwä-
sche aufzubewahren.

Neuanschaffung 
von Praxiswäsche

� Bei der Wäschebeschaffung ist 
darauf zu achten, dass die Textilien
für die vorstehend genannten Auf-
bereitungsverfahren geeignet sind.
Außerdem ist ein Gewebe zu wäh-
len, das eine hohe Keimdichtigkeit
besitzt.

� Im Allgemeinen ist kurzärmelige
Praxiskleidung zu empfehlen.
Dabei ist die hygienische Hände-
desinfektion auf die Unterarme
auszudehnen. Bei bekanntem er-
höhtem Infektionsrisiko sollte lang-
ärmelige Kleidung mit einem aus-
reichenden Armabschluss bevor-
zugt werden.
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Abfälle

Bei sachgerechter Behandlung gehen
von Praxisabfällen keine größeren
Gefahren aus als von ordnungsgemäß
entsorgtem Hausmüll.

Von kontaminierten Einmalinstrumen-
ten und Abfällen können Verletzungs-
und Infektionsgefahren für das Perso-
nal bzw. auch andere Personen aus-
gehen. Das Zurückschieben von ge-
brauchten Kanülen mit beiden Händen
in die Schutzkappe ist die häufigste
Ursache für Nadelstichverletzungen.

Abfälle, die mit besonders kontagiö-
sen oder gefährlichen Erregern konta-
miniert  sind (z.B. Erreger der offenen
Lungentuberkulose) kommen in der
Praxis nur in Ausnahmefällen vor.

Röntgenchemikalien und quecksilber-
haltige Abfälle sind als gesundheits-,
luft- oder wassergefährdende Abfälle
vom Gesetzgeber als besonders über-
wachungsbedürftig eingestuft.

Deshalb ist zu beachten:

� Abfälle aus Untersuchungs- und
Behandlungsräumen sind in wider-
standsfähigen, dichten und erfor-
derlichenfalls feuchtigkeitsbestän-
digen Einwegbehältern oder -säcke
zu sammeln, die vor dem Transport
zu verschließen sind. So können sie
dem Hausmüll zugeführt werden.

� Die Entsorgung von kontaminier-
ten Einmalinstrumenten oder Abfäl-
len muss so erfolgen, dass Verlet-
zungs- und Infektionsrisiken für
das Personal und andere Personen
verhütet werden. Dies kann für

Bei der hygienisch sicheren und umweltschonenden Entsorgung
von Praxisabfällen ist weder Nachlässigkeit im Ablauf noch Über-
treibung angebracht.

spitze, scharfe oder zerbrechliche
Gegenstände in verschlossenen,
durchstichsicheren Behältern oder
durch Einbetten, z.B. in Gips,
geschehen.

� Das Einbringen einer benutzten
Kanüle in ein Sammelgefäß oder in
eine Schutzkappe darf nur mit
einer Hand erfolgen, die zweite
Hand darf die Schutzhülse nicht
festhalten.

� Benutzte Desinfektionsmittel-Lö-
sungen können in das Abwasser
gegeben werden. Behördliche
Grenzwerte für einzelne Wirkstoffe
oder chemische Gruppen sind ggf.
zu beachten.

� Mikrobiologische Kulturen (z.B.
Speicheltests) sind sicher um-
schlossen mit dem Hausmüll zu
entsorgen.

Abfälle, deren Entsorgung 
mit behördlichen Auflagen 
verbunden ist

� Verbrauchte Röntgenchemikalien
sind getrennt in geeigneten Behäl-
tern verschlossen zu sammeln. Die
Nachweisdokumente einer geord-
neten Entsorgung sind aufzube-
wahren.

� Amalgamreste aus Sekretbehältern,
Filtern und Sieben sowie Abschei-
degut aus Amalgamabscheidern
dürfen nicht ins Abwasser gelangen.

� Abscheidegut aus Amalgamab-
scheidern ist in fest verschlossenen
Behältern an Recyclingfirmen oder
Entsorgungsbetriebe abzugeben.
Die Nachweise einer geordneten
Entsorgung sind aufzubewahren.

Amalgamreste aus Sekretbehältern,
Filtern und Sieben sowie feste
quecksilberhaltige Abfälle, wie z.B.
Filtersiebe, Einwegfilter, leere
Quecksilberflaschen, leere Amal-
gamkapseln, extrahierte Zähne mit
Amalgamfüllungen oder auch
amalgamkontaminierte Einweg-
artikel sind in  dicht verschließ-
baren Glas- oder Kunststoffbehäl-
tern an Entsorgungsbetriebe abzu-
geben.

� Abfälle, die mit besonders kontagi-
ösen oder gefährlichen Erregern
kontaminiert sind oder sein kön-
nen und durch die eine Weiterver-
breitung der Erreger zu befürchten
ist, müssen einer Sonderabfallbe-
handlung, z.B. einer Sonderabfall-
verbrennung, zugeführt werden.

� Leere Desinfektionsmittel-Gebinde
mit dem Grünen Punkt sind rest-
entleert dem Dualen System (gelbe
Tonne) zuzuführen. Verpackungen
für flüssige Produkte > 5 Liter vor-
her mit wenig Wasser ausspülen.
Für Gebinde ohne Grünen Punkt
sollte das Entsorgungssystem beim
Hersteller erfragt werden. Überal-
terte Desinfektionsmittel (Konzen-
trate) sollten dem Sondermüll
zugeführt werden.

n
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Untersuchung und Behandlung von
Patienten, Desinfektions- und Reini-
gungsarbeiten sowie Entsorgungs-
und Wartungsarbeiten in der Zahnarzt-
praxis sind sogenannte „nicht gezielte
Tätigkeiten“ im Sinne der Biostoffver-
ordnung. 

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chungen sind nach § 15 in Zusammen-
hang mit Anhang IV der BioStoffV im
Hinblick auf die Gefährdung durch
Hepatitis B-Viren (HBV) und Hepatitis
C-Viren (HCV) verpflichtend vorge-
schrieben. Die Vorsorgeuntersuchung
ist durch den Praxisinhaber zu veran-
lassen und muss durch einen nach der
BioStoffV ermächtigten Arzt (z.B.
Betriebsarzt) durchgeführt werden.
Gegen HBV ist den betroffenen Mitar-
beitern die Hepatitis B-Impfung anzu-
bieten.

Besteht nur gelegentliche Infektions-
gefährdung durch Mikroorganismen
von geringerer Kontagiosität und
Infektiosität (potenziell pathogene
Erreger), ist im Rahmen der arbeits-
medizinischen Vorsorge die Beratung
zur Prävention von Infektionskrank-
heiten, z.B. zu weiteren empfohlenen
Schutzimpfungen und zur Verwen-
dung von Schutzausrüstung, ausrei-
chend. 

Spezielle Untersuchungen sind nur
dann zu veranlassen, wenn Infektions-
krankheiten im Arbeitsbereich aufge-
treten sind oder individuell begründe-
te Bedingungen vorliegen.

Für besonders schutzbedürftige Per-
sonen gelten gegebenenfalls Beschäf-
tigungsbeschränkungen, wenn sie
eine Tätigkeit mit Infektionsgefähr-
dung ausüben (Mutterschutzgesetz,
Jugendarbeitsschutzgesetz).

Deshalb ist zu beachten:

� Vor Aufnahme der beruflichen
Tätigkeit muss durch eine arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersu-
chung geklärt werden, ob gesund-
heitliche Bedenken gegen die
geplante Tätigkeit bestehen.

� Bei entsprechender Indikation
müssen Immunisierungsmaßnah-
men angeboten werden. Der Erfolg
einer Grundimmunisierung gegen
Hepatitis B ist serologisch zu über-
prüfen und anhand der Titerbe-
stimmung der Zeitpunkt eventuell
notwendiger Auffrischimpfungen
festzulegen.

� In den „Anforderungen an die
Hygiene in der Zahnmedizin“ des
Robert Koch-Institutes werden da-
rüber hinaus Impfungen gegen
Tetanus, Diphtherie, Influenza,
Masern, Mumps, Röteln, Pertussis,
Hepatitis A und Varizellen empfoh-
len, die bei entsprechender Indika-
tion durchgeführt werden sollten.

� Die arbeitsmedizinischen Vorsor-
geuntersuchungen sind in regelmä-
ßigen Abständen zu wiederholen
und am Ende des Arbeits-/Beschäf-
tigungsverhältnisses den Beschäf-
tigten anzubieten (BGV A4).

� Eventuell können Vorsorgeunter-
suchungen bei Erkrankungen bzw.
bei Infektionsverdacht, z.B. nach
Verletzungen oder auch, wenn
gesundheitliche Bedenken gegen
eine Weiterbeschäftigung beste-
hen, notwendig werden.

� Für den Fall eines Arbeitsunfalls
(z.B. Nadelstichverletzung) bei der
Behandlung von Patienten mit spe-
zifischen Erkrankungen müssen
unverzüglich danach entsprechen-
de Maßnahmen durchgeführt wer-
den (ggf. Rücksprache mit dem
Arzt für Arbeitsmedizin oder
Unfallarzt).

� Nach Beendigung einer beruflichen
Tätigkeit mit Infektionsgefährdung
hat eine letzte Nachuntersuchung
mit Beratung zu möglicherweise
später auftretenden Krankheiten zu
erfolgen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und gezielte Immu-
nisierungsmaßnahmen sind Bestandteil einer umfassenden 
Infektionsprophylaxe in der Zahnarztpraxis. Für die Beschäftigten
sind sie durch die Biostoffverordnung vorgeschrieben. 

Näheres regelt die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift BGV A4
„Arbeitsmedizinische Vorsorge".



41

Arbeitssituation Maßnahme Wann
Lebenssituation

Tätigkeit mit

- Infektionsgefährdung1)

- biologischen Arbeitsstoffen2)

• erhebliche
Infektionsgefährdung

• Infektionsgefährdung durch 
Mikroorganismen von geringerer 
Kontagiosität und Infektiosität

besondere Schutzbedürftigkeit

- Schwangere

- Jugendliche

Arbeitsunfall
(z.B. Nadelstichverletzung)

1) BGV A4 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“.
2) Biostoffverordnung.
3) nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 42 „Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung“.
4) Richtlinie „Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin“ des Robert Koch-Institutes.
5) gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz dürfen Jugendliche mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, nur dann beschäftigt 

werden, wenn dies zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist und fachkundige Aufsicht gewährleistet ist.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

spezielle, obligatorische Vorsorgeunter-
suchung3) hinsichtlich HBV, HCV, HIV

ggf. Immunisierung gegen Hepatitis B

serologische Kontrolle des Impferfolges
nach Grundimmunisierung

erneute Titerkontrollen bzw. Nachimpfung

Beratung zur Prävention von Infektions-
krankheiten

spezielle Vorsorgeuntersuchungen
nicht verbindlich, sondern nur  bei
bestimmten Gegebenheiten, z. B. als
Umgebungsuntersuchung

allgemein empfohlene Schutzimpfungen
gegen:

Diphtherie
Tetanus
Masern, Mumps, Röteln
Pertussis (Keuchhusten)
Hepatitis A
Varizellen (Windpocken)

Beschäftigungsbeschränkungen

- gemäß Mutterschutzgesetz

- gemaß Jugendarbeitsschutzgesetz

Erste-Hilfe-Maßnahmen,
Risikoabschätzung

evtl. Konsultation eines Arztes

evtl. medikamentöse Prophylaxe 

evtl. Vorsorgeuntersuchung

Dokumentation des Arbeitsunfalls (Ver-
bandbuch) 

ggf. Unfallmeldung (Arzt für Arbeits-
medizin, Berufsgenossenschaft)

Erstuntersuchung
vor Aufnahme der Tätigkeit

regelmäßige Nachuntersuchungen 
innerhalb der vom Arzt für Arbeits-
medizin festgelegten Fristen
(12 bis 36 Monate)

Nachuntersuchungen
im Falle von gesundheitlichen Bedenken
gegen die ausgeübte Tätigkeit, bei 
Infektionsverdacht nach Exposition, 
z B. nach Arbeitsunfällen

letzte Nachuntersuchung 
nach Beendigung der Tätigkeit

bei entsprechender Indikation4)

während Schwangerschaft und Stillzeit
Jugendliche5)

unverzüglich nach Arbeitsunfall



� Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000

� Medizinproduktegesetz (MPG) vom 2. August 1994

� Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten 

� Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen

� Verordnung über die Erfassung, Bewertung und Abwehr von Risiken bei Medizinprodukten

� Gesetz zur Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz)

� Technische Regeln für Gefahrstoffe

� Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

� Berufsgenossenschaftliche Regeln

� BG - Information (BGI) 775: Zahntechnische Laboratorien

� Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin

� Händehygiene

� Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten 

� DIN-Taschenbuch 263 Sterilisation von Medizinprodukten

� DIN EN 455  Medizinische Handschuhe

� Liste der vom RKI geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren (13. Ausgabe)

� Liste der nach den Richtlinien für die Prüfung chemischer Desinfektionsmittel und von der DGHM 
als wirksam befundenen Desinfektionsverfahren (4. Februar 2002). Viruswirksamkeit der 
Instrumentendesinfektionsmittel besonders gekennzeichnet

� Das Dental Vademekum (DDV), 7. Ausgabe, 2001
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Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 33/2000

Bundesgesetzblatt Teil I 1994. Geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Medizinproduktegesetzes vom 13. Dezember 2001 
(Bundesgesetzblatt Teil I 2001, S. 3586)

MPBetreibV vom 29. Juni 1998 (Bundesgesetzblatt Teil I 1998, S. 1762). 
Geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Medizin-
produktegesetzes vom 13. Dezember 2001 (Bundesgesetzblatt Teil I, S. 3586)

(Biostoffverordnung - BioStoffV), 
Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 4 vom 29. Januar 1999

Sicherheitsplan vom 24.Juni 2002  (Bundesgesetzblatt Teil I 2002, S. 2161)

Bundesarbeitsblatt 10/96

- Umgang mit Gefahrstoffen in Einrichtungen zur human-medizinischen 
Versorgung (TRGS 525),Bundesarbeitsblatt 5/98

- Gefährdungen der Haut durch Arbeiten im feuchten Milieu/ 
Feuchtarbeit (TRGS 531), Bundesarbeitsblatt 9/96

- Allgemeine Vorschriften (BGV A1)

- Arbeitsmedizinische Vorsorge (BGV A4)

- Umgang mit Gefahrstoffen (BGV B1)

- Gesundheitsdienst (BGV C8)

- Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst (BGR 206)

– Schutz vor Infektionsgefahren 

Bundesgesundheitsblatt 1998, Heft 8, S. 363 - 369

Bundesgesundheitsblatt 2000, Heft 3, S. 230-233

Bundesgesundheitsblatt 2001, Heft 11, S. 1115-1126

– Prüfung von Sterilisatoren und Validierung von Sterilisationsprozessen 
(mit DIN- und DIN EN-Normen für Sterilisation, Sterilgutverpackung usw.)

– DDV-Liste für Desinfektion und Reinigung  

– DDV-Liste für Hilfsmittel zum Infektionsschutz
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